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„Beruf“ und „berufliche Verweisbarkeit“ 
Kritische Reflexionen zu einer Herausforderung an die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

Dieter Blaschke und Hans-Eberhard Plath* 

Mit „Beruf“ ist eine breit gefächerte Thematik benannt, die zu wesentlichen Teilen seit langem auch von der Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung bearbeitet wird. Auf Grund eines aus der Praxis aktuell gestellten Problems zur „beruflichen 
Verweisbarkeit“ wird der Frage nachgegangen, ob und inwieweit aus dem Fundus der Berufsforschung Beiträge zur Lösung 
eines derartigen Problems erbracht werden können. 
Entsprechend unserer Auffassung, daß „berufliche Verweisbarkeit“ letztlich nicht nur ein sozialrechtliches Anliegen darstellt, 
sondern im Kern des Problems darüber hinaus grundlegende Untersuchungsfelder der Berufsforschung tangiert, wurden die-
se auf die Gewinnung bzw. Ableitung anliegenspezifischer Aussagen hin durchforstet. 
Hierzu wurden vornehmlich diejenigen Arbeiten gesichtet, die den Themenbereichen berufliche „Substitution“, berufliche 
„Mobilität“ und berufliche „Flexibilität“ zuzuordnen sind. Als wesentliche Schlußfolgerung aus dieser „Inventur“ ergibt sich, 
daß die eingesetzten Methoden und die gewonnenen Ergebnisse nicht spezifisch genug sind, um. im Sinne einer 
Mindestvoraussetzung, Vergleiche von Berufen oder von Berufstätigkeiten mit hinreichender Genauigkeit vornehmen zu kön-
nen. 
Daher erfolgt eine Orientierung im Nahtstellenbereich zu Nachbardisziplinen mit dem Resultat, daß insbesondere seitens der 
Arbeitswissenschaft bzw. der Arbeitspsychologie eine relativ geschlossene und gesicherte Analyse- und Bewertungsmethodik 
mit hinreichender Spezifik bereitgestellt werden kann. Dabei sind die Probleme der „wissenschaftlichen Andockung“ der ei-
nen Nachbardisziplin an die andere sowie der sinnvolle „interdisziplinäre“ Umgang mit dem Dilemma zwischen wün-
schenswerter Analysebreite und notwendiger Analysetiefe zukünftig noch eingehender zu diskutieren. 
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Literatur 

l Fragen aus der Praxis an die Berufsforschung 
Immer wieder werden dem 1AB Fragen gestellt, die folgen-
den gemeinsamen Kern haben: Lassen sich aus der Kenntnis 
des „Berufs“, in dem eine Person arbeitet oder längere Zeit 
gearbeitet hat, Hinweise darauf gewinnen, in welchen ande-
ren Berufen sie arbeiten oder welchen anderen Berufstätig-
keiten sie nachgehen könnten. 

Diese Fragen werden etwa von seiten der Sozialgerichtsbarkeit 
gestellt. Ein allgemein gehaltenes Beispiel: Eine Person hat 
jahrelang in einem bestimmten Beruf gearbeitet bzw. ist jah-
relang einer bestimmten Berufstätigkeit nachgegangen. Dabei 

 

kann es sich in besonders schwierigen Fällen auch um einen 
sog. „angelernten Beruf oder einen „Hilfsarbeiterberuf ge-
handelt haben. Nun ist ihr dies aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr möglich, und sie beantragt die Berufsunfähig-
keitsrente. Muß dieser Person, die zwar noch „vollschichtig“, 
aber unter Einschränkungen, was Belastungen angeht, arbei-
ten könnte, die Rente gewährt werden, oder kann sie auf ei-
nen anderen Beruf „verwiesen“ werden (vgl. z.B. Schimanski 
1991)? 

Es wird nun vermutet, daß die Berufsforschung als Teil der 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung bzw. das IAB aus seinen 
Untersuchungen und aus dem dabei angefallenen empirischen 
Material Antworten zu dieser Frage der „Verweisbarkeit“ bei-
bringen könne. So gab es in letzter Zeit mehrere Anfragen aus 
dem Kreise der Sozialrechtssprechung an das IAB und zu-
sätzlich den grundsätzlichen Beitrag von Hesse und Filthuth 
(1993). Die in diesem Aufsatz entwickelten Vorstellungen und 
Forderungen an die Arbeitsmarkt- und Berutsforschung stel-
len eine große Herausforderung dar. 

In einem weiteren thematischen Verständnis beziehen sich 
auch andere Fragen an das IAB auf die gleiche Problematik. 
So gibt es Anfragen von Behindertenverbänden oder von 
Berufsbildungswerken, welche Berufe für Personen mit ver-
schiedenen Behinderungsarten möglich und aussichtsreich 
sind oder Anfragen der Berufsförderungswerke, welche 
Umschulungsberufe besondere Aussicht haben werden oder 
in welche Richtung Fortbildungsmaßnahmen besonders viel-
versprechend sind. Und immer wieder kommt auch die all-
gemeine Frage nach den „Zukunftsberufen“ auf das IAB zu. 
nicht nur dann, wenn in den Tageszeitungen oder Illustrierten 
wieder einmal das Thema Berufswahl auf der Tagesordnung 
steht. 

Schließlich läßt sich auch der ganze Hintergrund der 
Qualifizierungsdiskussion um die von der Bundesanstalt ge-
förderten beruflichen Bildungsmaßnahmen, insbesondere 
Fortbildung und Umschulung für Arbeitslose und die beruf- 
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liehe Rehabilitation, hier anführen. Es geht also nicht nur um 
Einzelfälle, sondern darüber hinaus auch um die Grundlage 
der allgemeinen Steuerungsüberlegungen der Bildungsträger 
und der Arbeitsämter zum „Qualifizierungsbedarf“. 

Die angerissenen Probleme und die ebenso massiv wie kon-
kret gestellten Fragen sind unausweichlich und fordern eine 
grundsätzliche Auseinandersetzung heraus. Mit den folgen-
den Überlegungen ist zugleich die Erwartung verbunden, in 
die weithin erstarrte Berufsdiskussion, soweit sie die 
(Arbeitsmarkt- und) Berufsforschung angeht, durch kritische 
Fragen und Analysen (wieder) Bewegung bringen zu können. 
Es ist zu hoffen, daß sich daran im Laufe der Zeit möglichst 
viele Interessenten aus Forschung und Lehre des notwendi-
gerweise multi- bzw. interdisziplinären Feldes der Berufs-
forschung beteiligen werden. 

Die von uns auf sehr unterschiedlichem wissenschaftlichem 
und praktischem Erfahrungshintergrund geführte Diskussion 
und Auseinandersetzung mit den Sachproblemen hat uns auf 
viele interessante Probleme geführt. Ein Ende dieser 
Diskussion ist nicht abzusehen. Da sie z.T. durch Anfragen 
aus unterschiedlichen Teilen „der Praxis“ ausgelöst bzw. in 
weitere Zusammenhänge geleitet worden war, und wir der 
Überzeugung sind, daß ernsthafte und deshalb fruchtbare 
Kritik im wesentlichen doch auf schriftliche Produkte ange-
wiesen ist, sind wir das Wagnis eingegangen, unsere Gedanken 
hierzu vorzulegen. Wir glauben auch, daß erst durch den 
Zwang, der von der Rekonstruktion der Aufgabenstellung aus-
geht, klar wird, worin die Anforderungen bestehen. 

2 Das Anliegen aus Sicht der Sozialgerichtsbarkeit 
Da die Fragen aus der Sozialgerichtsbarkeit am drängendsten 
gestellt und zugleich am konkretesten formuliert werden, sol-
len sie zum Ausgangspunkt genommen werden. Die inhaltli-
che Problematik wird von Hesse und Filthuth (1993) anhand 
zweier Fälle (Sozialrecht, Privatrecht) umschrieben. Es geht 
um Personen, die keine Berufsausbildung abgeschlossen ha-
ben und die als „ungelernte“ oder „angelernte“ Arbeiter, als 
sog. „Hilfsarbeiter“, tätig waren. Wegen gesundheitlicher 
Probleme können sie ihren bisherigen beruflichen Tätigkeiten, 
die sie meistens über Jahre hinweg ausübten, nun nicht mehr 
nachgehen. Die Frage, die sich den Richtern stelle, sei die fol-
gende: Kann man eine bestimmte Person, die ihren bisheri-
gen bzw. den zuletzt ausgeübten Beruf („Ausgangsberuf“) 
aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann, auf 
einen anderen Beruf „verweisen“, den diese Person ebenfalls 
ausüben könnte und in dem sie auch Arbeit finden würde. 
(Dabei bleibt die Frage zunächst offen, ob dieser „Verwei-
sungsberuf“ aus arbeitsmarktlichen Gründen erreichbar er-
scheint.) 

Welche Bedingungen müßte ein „Verweisungsberuf“ oder ei-
ne „Vergleichstätigkeit“ erfüllen? Muß er eine Chance bieten, 
den Lebensunterhalt zu verdienen? Welche Abstriche gegen-
über dem zuletzt ausgeübten Beruf sind zumutbar? In wel-
chem Ausmaß muß dabei das in der früheren beruflichen 
Tätigkeit Erlernte anwendbar sein? 

Im Zentrum der Argumentationen steht also der „Beruf“. Zu 
diesem werden verschiedene Auffassungen explizit und im-
plizit vertreten. Dabei wird die ganze Reichweite der 
Bedeutungen vorgeführt, angefangen bei dem typisch deut-
schen „Berufs“ begriff bis hin zu der auf ein Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts gestützten Auffassung, daß jede 
Erwerbstätigkeit „Beruf sei. 

„Beruf“ sei für Juristen ein „unbestimmter Rechtsbegriff“, 
dessen inhaltliche Füllung den Bezug zur vielfältigen 
„Wirklichkeit“ voraussetze. In dieser Wirklichkeit treffe man 
jedoch auf eine sehr große Vielfalt von Berufsauffassungen, 
die weitgehend von Traditionen und Interessen bestimmt 
seien. 

Es geht nicht darum, ob eine Person einen „Beruf ausübe oder 
nicht, sondern – wie im weiteren Verlauf der Argumentation 
deutlich wird – um ein mehr oder weniger an „Beruflichkeit“. 
Nach und nach wird nämlich von den Autoren an die Stelle 
des „Berufes“ die „Beruflichkeit“ der ausgeübten Tätigkeit 
gesetzt. Diese orientiert sich an verschiedenen Merkmalen, 
an denen im konkreten Fall überprüft wird, wieweit von einer 
„Beruflichkeit“ ausgegangen werden kann und wieweit diese 
in der Urteilsfindung zu berücksichtigen ist. Sie müßte also 
im konkreten Fall mehr oder weniger gegeben sein 
können. 

Die entscheidende Aussage ist nun, daß dann, wenn im kon-
kreten Fall in hohem Maße „Beruflichkeit“ der Berufstätigkeit 
gegeben sei, eine Person nicht ohne weiteres auf viele ande-
re „Berufe“ verwiesen werden dürfe. 

Die Autoren erhoffen nun Hilfe von der Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung, speziell von letzterer. Sie solle 1. „die 
Arbeitswelt“ aufschlüsseln, so daß individuelle Karrieren über-
individuellen Karrieremustern zugeordnet werden können, 2. 
„Grobstrukturen über den Markt legen, mit deren Hilfe typi-
sierende Abgrenzungen in vertikalerund horizontaler Hinsicht 
vorgenommen werden können“ (Hesse und Filthuth 1993, 
S.538, Hervorh. nicht im Original) hinsichtlich a. der 
Qualifikationsvermarktung, b. des Einkommens und c. der 
Autonomie im Arbeitsvollzug. Danach sollten 3. quantitativ 
die Einbußen bei Berufswechseln ermittelt werden. Nicht zu 
vernachlässigen sei 4. die subjektiv-individuelle Sicht, d.h. wie 
sich die Beruflichkeit der Arbeit aus der Perspektive der 
Arbeitnehmer rekonstruiere. 

Der „... Vorschlag läuft darauf hinaus, in einem ersten 
Entscheidungsschritt die Beruflichkeit der Arbeit behutsam 
zu quantifizieren, indem relativ nah beieinander liegende, als 
‘verwandt’ zu verstehende Positionen zu Gruppen 
zusammengefaßt werden, Positionen, die a) durch das 
Einkommen, b) durch die tatsächlich erworbenen und 
verwerteten Qualifikationen und c) durch die Stellung in der 
Hierarchie definiert sind. Der Ausgangsberuf ist da 
einzuordnen, wo die drei so gebildeten Gruppen sich 
überschneiden. Die möglichen Verweisberufe liegen in den 
Grenzen dieser Überschneidungsmasse.“ (ebd., S.539.) 

Es müßten also nach dieser Vorstellung Verfahren entwickelt 
werden, die jeden beliebigen „Erwerbsberuf anhand des 
Einkommens, der Relation zwischen erworbenen und verwen-
deten Qualifikationen und der betrieblich-hierarchischen 
Position einzuordnen erlauben. Von da aus müßten dann an-
dere „Berufe“ gefunden werden können, die gemäß diesem 
Begriff von „Beruflichkeit“ dem in Frage stehenden „Beruf 
möglichst ähnlich sind. Diese könnten dann „Verwei-
sungsberufe“ sein. „Unter Umständen muß für die Bedürfnisse 
der Berufsunfähigkeitsrentengewährung auf entsprechend 
deutlich akzentuierte Forschung und Statistik noch hingewirkt 
werden.“ (ebd., S.538) 

Kann die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sich auf diese 
Fragestellungen einlassen, kann sie darüber hinaus möglicher-
weise daraus Gewinn ziehen, wenn sie sich auf diese Frage-
stellungen einläßt? Hier werden Fragen zwar genau gestellt, 
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aber es sind Fragen, die letztlich in der Begrifflichkeit und in 
den gedanklichen Zusammenhängen anderer Disziplinen mit 
anderen Weltsichten gründen. Wieweit es für die Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung möglich ist, sich darauf einzulassen und 
welche Probleme dabei auftreten, ist u.a. Gegenstand der fol-
genden Ausführungen. 

1993b). Das ist möglich, weil die Komponente der „Mobilität“ 
ergänzt wird durch die Bereitschaft der Arbeitgeber, Berufe 
zu „substituieren“, d.h., auch Personen auf einem Arbeitsplatz 
und für eine Arbeitsaufgabe zu akzeptieren, die einen ande-
ren Beruf als es bisher üblich war, gelernt oder ausgeübt hat-
ten: „Substitution“ (Kaiser 1975). 

  

3 Der Beruf in der Arbeitsmarktforschung – Eine Inventur 
in Sachen Verweisungsberuf 
Das IAB ist auch mit dem Auftrag gegründet worden, 
Einsichten in die Dynamik und Richtung des technischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Wandels zu gewinnen. Diese – so 
eine früh geäußerte Überzeugung – seien in besonderer Weise 
an der Berufsstruktur und an deren Änderungen abzulesen. 
Es geht also im wesentlichen um die Verteilung der Erwerbs-
personen auf die Wirtschaftssektoren mit ihren Schwerpunkten 
bei spezifischen Berufen (Fourastié 1965; Bell 1972). 

Die Beobachtungen richteten sich zunächst auf die Verände-
rungen zwischen den drei großen Wirtschaftsbereichen. Dabei 
zeigte sich, daß die Zahl der Erwerbspersonen in der Land-
wirtschaft und den Grundstoffindustrien zunächst zugunsten 
des verarbeitenden Gewerbes stark zurückging. Danach ging 
auch die Zahl dieser Beschäftigten zugunsten der Dienst-
leistungen zurück. Was sich in diesen Aggregatgrößen ab-
zeichnete, sollte auch an den Berufen nachvollzogen werden. 

Mit Mobilitätsuntersuchungen und Berufsverlaufsunter-
suchungen gelang es, stärker ins Detail zu gehen und im Umriß 
darzustellen, zwischen welchen Berufen sich Übergänge voll-
zogen und wovon diese abhingen (vgl. Schuster 1969; 
Hofbauer 1978; 1981; 1983). Eine wichtige Einsicht war, daß 
es offenbar Berufe gab, in die viele Erwerbstätige aus ande-
ren Berufen zuwanderten und solche, aus denen Personen in 
besonders viele andere Berufe „abwanderten“ (vgl. Hofbauer 
und König 1972; Kaiser und Schwarz 1977). Letztere wurden 
– im Gegensatz zu anderen Berufen („Sackgassenberufen“), 
die anscheinend nicht in gleicher Weise dazu „befähigten“, in 
vielen anderen Berufen unterzukommen – „Schlüsselberufe“ 
genannt. 

Dieses erste Ergebnis schien höchst bedeutsam zu sein. Es lö-
ste Nachdenken in zweierlei Richtung aus. Zum einen: Was 
ließ sich daraus für die Aufgabe des IAB, den Beratungs-
fachkräften der BA Hilfen an die Hand zu geben, ableiten? 
Das betraf vor allem die Beratung von Berufsanfängern und 
von Berufstätigen, die – z.B. im Zusammenhang mit einer 
Periode der Arbeitslosigkeit oder aus gesundheitlichen 
Gründen – ihren Beruf wechseln wollten oder mußten. Es wur-
de das „ Konzept der differenzierten Information „ entwickelt 
(vgl. Chaberny und Schober 1988; Chaberny u.a. 1981; 
Parmentier u.a. 1993). 

Zum anderen ging es um den wissenschaftlichen Auftrag des 
IAB. Was bedeuteten diese Ergebnisse für das Verständnis 
der Ausgleichsprozesse, die sich im Gefolge des wirtschaft-
lichen, technischen und sozialen Wandels ergaben? Es ent-
stand das „Flexibilitäts-Konzept“ (vgl. Mertens und Kaiser 
1981; Kaiser 1988) des IAB mit seinen zwei – der National-
ökonomie verpflichteten und entlehnten – Komponenten der 
„Substitution“ und der „Mobilität“. Die notwendige Anpas-
sung des Wirtschaftssystems in seinen Strukturen an geän-
derte Bedingungen erfolgt dadurch, daß Erwerbspersonen be-
ruflich „mobil“ sind, d.h. daß sie, Angeboten folgend oder 
Notsituationen vermeidend, umziehen bzw. den Betrieb, den 
Beruf, den Wirtschaftszweig wechseln (vgl. Parmentier u.a. 

4 Die zentrale Stellung des Berufskonzepts 
Es konnte nicht ausbleiben, daß die Frage immer dringlicher 
gestellt wurde: Warum kamen Angehörige aus einigen Berufen 
in so vielen anderen Berufen unter, Personen aus anderen 
Berufen aber hauptsächlich nur in sog. Anlernberufen und dort 
als Hilfsarbeiter? Gab es eine besondere „verwandtschaftli-
che“ Nähe zwischen diesen Berufen, und worin bestand die-
se gegebenenfalls? 

4.1 Explikationen und Differenzierungsversuche zum Be-
rufskonzept 
Der ganze Vorlauf (Molle 1951; 1968) an empirischen 
Ergebnissen beruht auf einer nur teilweise expliziten 
Konzeption von „Beruf (Fenger 1968), wobei es weniger um 
die sog. „Ausbildungsberufe“, als vielmehr um den „ausge-
übten Beruf geht. Wesentliche Probleme wurden bald erkannt, 
Mertens hat die bedeutsamen Fragen bereits früh gestellt 
(1968). In verschiedenen Untersuchungen mit höchst interes-
santen Ansätzen wurde der Frage nachgegangen, was man quasi 
automatisch erfährt, wenn man weiß, in welchem Beruf je-
mand arbeitet oder zuletzt gearbeitet hat, z.B. über 
Arbeitsbedingungen oder über Verdienstchancen. 

Damit sind wir also nun ganz nahe bei den eingangs gestell-
ten Fragen der Praxis der Sozialgerichtsbarkeit. 

In einer Vielzahl von Untersuchungen gingen Mitarbeiter des 
IAB dem nach. Mertens zeigte auf, um welche Probleme es 
dabei ging (1969; 1973). „Realisierte Mobilität“: In welche 
Berufe und aus welchen Berufen erfolgten Übergänge? 
Wieweit waren dabei Umschulungen, d.h. eine „Qualifikations-
umrüstung“ involviert? „Latente Mobilität“: Welche Beschäfti-
gungsmöglichkeiten bestehen für Angehörige bestimmter Berufe 
aus der Sicht der Unternehmen oder der Vorgesetzten? 
„Potentielle Flexibilität“: Wieweit kann aus Analysen der Über-
deckung von Ausbildungsinhalten oder Tätigkeitsinhalten auf 
ein Substitutionspotential geschlossen werden? 

Was kam dabei heraus? Fast alles, was begonnen und ange-
dacht wurde, scheint jedoch in überraschendem Maße folgen-
los geblieben zu sein. Analytisch wurde zwar vieles auspro-
biert (vgl. z.B. Ulrich 1969, Henninges 1976, Egle 1977, 
Wolfsteiner 1977). Aber die gewonnenen Einsichten führten 
nicht zu der Entscheidung, die Mertens in seinem Aufsatz über 
„Schlüsselqualifikationen“ nahelegte, den Berufsbegriff mög-
licherweise ganz aufzugeben (Mertens 1974, S.38, 43). 

Trotz der nachgewiesenen Probleme kommt einer der Autoren 
zu der Aussage: „Der vorgestellte Ansatz impliziert nicht, 
daß auf die Erhebung und Verwendung von Berufs-
bezeichnungen verzichtet werden sollte. Es ist vielmehr die 
konsequente Fortführung der Einsicht, daß zur Erfassung und 
Abbildung der hinter den Berufsnamen stehenden Aufgaben 
und Tätigkeiten ein spezielles Instrumentarium vonnöten ist“ 
(Henninges 1976,S.294). 

Der Berufsbegriff wurde nicht aufgegeben, er wurde beibe-
halten (vgl. auch das „Plädoyer für den Beruf von Crusius 
und Wilke, 1979) und außerdem durch eine Reihe anderer 
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Begriffe erweitert, die ähnliche Probleme mit sich bringen: 
das „Tätigkeits“konzept mit „Arbeitsaufgabe (Funktions-
bereich)“, „Arbeitsverrichtungen (Tätigkeiten)“ und „Arbeits-
mitteln (Betriebsmittel)“ (Henninges u.a. 1976, S. 17; vgl. auch 
Stooß 1980; Stooß und Weidig 1986; 1990). 

Des weiteren wäre vorstellbar, daß der Versuch von Stooß 
(1992, S.260), die „Merkmale zur Beschreibung des Berufes, 
ihre gegenseitige Verknüpfung sowie ihre Einbindung in be-
triebswirtschaftliche und gesellschaftliche Strukturen und 
Bewertungen“ schematisch darzustellen, Anlaß zu neuen, zu-
nächst vielleicht probeweisen Beschreibungsansätzen gege-
ben hätte. Vorstellbar wäre, an einer Reihe von Berufen, die 
vom Erscheinungsbild her möglichst verschieden sein müß-
ten, zu versuchen, anhand der Einzelmerkmale auszuprobie-
ren, ob der Ansatz dazu taugt, Besonderheiten jener Berufe 
im gegenseitigen Vergleich abzubilden. Damit hätte man in 
breiter Weise viel von dem erfaßt, was im Alltag und in der 
Wissenschaft anklingt, wenn von „Beruf gesprochen wird. 

Tatsächlich wird bis heute in vielen Zusammenhängen mit ei-
nem weithin „naiven“, „alltagsweltlichen“ Berufsbegriff wei-
tergearbeitet. Die Nähe des IAB zur „Praxis“ läßt das verständ-
lich erscheinen, denn diese verwendet den Berufsbegriff na-
türlich weiter, sie kommt ohne ihn nicht aus. Beruf und 
Berufstätigkeit bestimmen weiterhin das Alltagsleben der 
Menschen (vgl. Stooß 1984; 1985): Was soll ich werden? Was 
willst du einmal werden? Was bist du? Was warst du in dei-
ner aktiven Zeit? Und noch heute gibt es eine nicht geringe 
Zahl von Todesanzeigen in der Tagespresse, in denen – be-
sonders bei Männern – der frühere Beruf angegeben wird. 

So gesehen hat der „Berufsbegriff' viele Komponenten, die 
unterschiedlich viel an unmittelbarer Bedeutung in sich tra-
gen. Auch deshalb ist es so schwer, mit diesem unstrittig wich-
tigen Phänomen in der Forschung umzugehen. Trotz der 
Einsicht in die Problematik des Begriffs für die Forschung 
taucht er in den unterschiedlichsten Zusammenhängen in der 
Forschung weiterhin auf (vgl. Hoffmeyer-Zlotnik 1993). 

4.2 Der Beruf als Zuordnungskategorie 
Diese Verwendung des „Berufes“ spielt eine große und um-
strittene Rolle z.B. in der Forschung zur Frauenerwerbstätig-
keit, wo die vorhandenen unterschiedlich differenzierten 
Kategorien der Berufsklassifikation herangezogen werden zur 
Beantwortung der Frage, in welcher Hinsicht sich die 
Beschäftigung von Frauen und Männern unterscheidet. Auf 
die speziellen Probleme, die sich bei dem Versuch ergeben, 
typische Männer- von typischen Frauenberufen zu unterschei-
den, hat z.B. Hakim (1993) hingewiesen. 

4.3 Der Beruf als „Erklärungsvariable“ 
Warum gibt es so unterschiedliche Frühverrentungszahlen 
(Erwerbsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit) nach Berufen? 
Warum unterscheiden sich die Zahlen zur beruflichen Ein-
gliederung von Umschülern in der beruflichen Weiter-
bildung oder der beruflichen Rehabilitation nach den 
Herkunftsberufen und nach den Umschulungsberufen? Warum 
unterscheiden sich die Arbeitslosenquoten nach dem zuletzt 
ausgeübten Beruf? Warum gibt es so unterschiedliche Zahlen 
von Auszubildenden in den verschiedenen Lehrberufen? 
Warum sind die Übernahmezahlen von Absolventen einer be-
trieblichen Lehre nach den Lehrberufen so unterschiedlich? 

Die erklärungsuchende Frage richtet sich auch auf den Beruf. 
Der „Beruf (entweder der „Lehrberuf oder der „ausgeübte 

Beruf“) wird somit als Indikator für bestimmte Risiken her-
angezogen, ohne daß genau klar wäre, was eigentlich indi-
ziert wird. Technisch gesprochen wird der Beruf, den eine 
Person ausübt oder ausgeübt hat, als „Proxy-Variable“ für et-
was verwendet, was inhaltlich nicht ausreichend geklärt ist. 
Dies gilt insbesondere für die sog. „Erwerbsberufe“ bzw. die 
sog. „ausgeübte Tätigkeit“. 

„Beruf bleibt dennoch eine kategoriale Variable. „Beruf wird 
im wesentlichen klassifikatorisch verwendet, mit allen 
Problemen, die Klassifikationen enthalten, so lange eine em-
pirisch-theoretische Grundlage fehlt. Der größte Teil der 
Probleme, die in der Forschung entstehen, ergibt sich zumeist 
daraus, daß in irgendeiner Weise vorhandene Berufs-
klassifikationen verwendet werden. Berufsklassifikationen 
sind aber nicht für Forschungszwecke konzipiert, sondern ver-
folgen ursprünglich andere Intentionen (vgl. Berufs-
beschreibungen o.J.). Die Vielfalt der Realität und das durch 
die Klassifikationen vorgegebene kategoriale Denken der 
Berufskunde, das auf Berufsforschung und Berufs-
soziologie abgefärbt hat, stehen sich gegenüber. 

„Die Gebrechen einer Klassifikation“ 
„Diese Doppeldeutigkeiten, Überlagerungen und Fehlanzei-
gen erinnern an die Gebrechen, die Franz Kuhn einer gewis-
sen chinesischen Enzyklopädie nachsagt, die sich betitelt: 
»Himmlischer Warenschatz wohltätiger Erkenntnisse«. Auf 
ihren weit zurückliegenden Blättern steht geschrieben, daß 
die Tiere sich wie folgt gruppieren: a) Tiere, die dem Kaiser 
gehören, b) einbalsamierte Tiere, c) gezähmte, d) Milch-
schweine, e) Sirenen, f) Fabeltiere, g) herrenlose Hunde, 
h) in diese Gruppierung gehörige, i) die sich wie Tolle 
gebärden, k) die mit einem ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar 
gezeichnet sind, 1) und so weiter, m) die den Wasser-
krug zerbrochen haben, n) die von weitem wie Fliegen aus-
sehen.“ 

(Jorge Luis Borges. Die analytische Sprache John Wilkins’. 
In: ders. Das Eine und die Vielen – Essays zur Literatur. 
München: Hanser 1966, S.209-214, hier: S.212.) 

4.4 Begriffsproblematik, Klassifikation, Operationalisierung 

l.) Definitionen 
Der Versuch, sich über Definitionen einen Einblick in den 
Stand der soziologischen Diskussion über den „Beruf zu ver-
schaffen, fördert eine breite Vielfalt zutage und damit letzt-
lich den Eindruck einer gewissen Unverbindlichkeit. Die 
Definitionen unterscheiden sich in den Schwerpunkten, die sie 
setzen: kognitive Bestandteile oder Mentalitäts-Attribute, 
durch Lernen oder Ausbildung erworbenes Wissen und 
Fähigkeiten oder aktuelle Berufstätigkeiten, der „erlernte 
Beruf oder der „ausgeübte Beruf“, der Institutionencharakter 
mit der Folge der Abgrenzung zwischen Berufen oder das 
Grundrecht auf freie Wahl des Berufes, der Beruf als Grundlage 
des Lebensunterhalts oder als Identifikationsgrundlage etc. 
Definitionen unterrichten also im wesentlichen darüber, wel-
che Schwerpunkte die Autoren sehen und welche sie in ihrer 
Forschung setzen oder setzen wollen. Veröffentlichungen über 
empirische Untersuchungen zu Berufen zeigen überdies, daß 
die Definitionen ohnehin keine große Rolle spielen. 

Die Fülle der Probleme, vor denen Wissenschaft. Berufskunde 
und Praxis stehen (Stooß und Stothfang 1985), lassen sich di-
rekt an dem Ringen um Formulierungen und der dennoch nicht 
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zu überwindenden Inkonsistenz von Wortverwendung und 
Forschungsintention erkennen, wenn z.B. Stooß bezüglich der 
„berufsstatistischen Einheiten (gemeinhin ,Berufe‘ genannt)“ 
ausführt, es gehe um: „prognosefähige Klassifikationen der 
Berufe“, „Abbildung der künftigen Arbeitslandschaft ... in 
beruflichen Aggregaten“, „Berufe als multifunktionale 
Gebilde“, „nutzerfreundlicher in umgangssprachlichen 
Berufsabgrenzungen“, „Kunstgebilde der ,Tätigkeits-
gruppen‘„, „eine Gliederung, die den Wandel der Tätigkeits-
felder bzw. Berufe abzubilden und in die Zukunft hinein fort-
zuschreiben vermag“, „Prognosefähigkeit beruflicher Aggre-
gate“ (ihnen eigne ein „hoher Informationsgrad“), „unzurei-
chende Klassifikationen zur Abbildung des beruflichen 
Wandels und zur Beschreibung der Berufsaussichten“ (Stooß 
1990,S.52). 

Diese ungelösten Probleme machen sich auf allen Stufen em-
pirischer Untersuchungen bemerkbar. Im wesentlichen han-
delt es sich um zwei empirisch gewonnene Grundlagen, auf 
die in der Berufsforschung zurückgegriffen wird: Die Daten 
aus mündlichen oder schriftlichen Umfragen (einschließlich 
Volks- und Berufszählungen und Mikrozensen) und die Daten, 
die aus den Meldungen der Arbeitgeber zur Sozialversicherung 
in Form der Beschäftigtenstatistik der Bundesanstalt für Arbeit 
vorliegen und die immer mehr Beachtung durch die Forschung 
finden. 

2.) Berufsangaben in Erhebungen und Befragungen 
Zum Verständnis der Probleme ist es gut, sich die „operatio-
nale Definition von Beruf“, d.h. die Realität der Erfassung 
des Berufes in der Feldsitutation der Befragung und durch 
den Arbeitgeber bei der Meldung zur Sozialversicherung et-
was genauer vor Augen zu führen. (Vgl. 2. Verordnung über 
die Erfassung von Daten für die Träger der Sozialversicherung 
und für die Bundesanstalt für Arbeit, 2. DEVO; Schlüssel-
verzeichnis für die Angaben zur Tätigkeit in den Versiche-
rungsnachweisen: „Bei Zweifelsfragen hinsichtlich der . . . 
Angaben zur Tätigkeit wenden Sie sich bitte an das 
Arbeitsamt“, S. V.) 

(l) Interview mit Fragen zum Beruf 

Im Interview wird im Laufe der Befragung eine vorgegebene, 
vorformulierte Frage gestellt. Die Befragungsperson soll 
Auskunft geben über den von ihr ausgeübten Beruf, wobei von 
vornherein mit ungenauen Angaben gerechnet wird. Das liest 
sich zum Beispiel so: 

„Welche berufliche Tätigkeit üben Sie gegenwärtig aus? Geben 
Sie mir bitte die genaue Bezeichnung an, also z.B. nicht 
„Elektriker“, sondern „Elektroinstallateur“, nicht „Verkäufer“, 
sondern „Schuhverkäufer“, nicht „Sachbearbeiter“, sondern 
„Arbeitsvorbereiter“, „Buchhalter“.“ (BIBB/IAB 1991/92, 
Frage 2.) 

Werden im Interview diese Vorgaben eingehalten? Was pas-
siert, wenn ganz andere Antworten gegeben werden, z.B. 
„Regierungsrat“ (ein Titel), „Volkswirt“ (ein Studienabschluß), 
„Abteilungsleiter“ (eine hierarchische Position). Diese brin-
gen ebenso große Schwierigkeiten mit sich wie die angeführ-
ten Beispiele. 

Aber für alle angeführten Beispiele findet sich eine 
Berufskennziffer in der „Klassifizierung der Berufe -
Systematisches und alphabetisches Verzeichnis der Berufs-
benennungen (Gliederung nach Berufsklassen für die Statistik 
der Bundesanstalt für Arbeit) 1988“. 

Daß solche Angaben vorkommen, zeigt jedoch, wie unter-
schiedlich über „Beruf bzw. – dem Wortlaut der Frage ent-
sprechend – über „berufliche Tätigkeit“ gedacht wird. Die sog. 
„Selbsteinschätzung der Berufsangabe“ durch den Befragten 
ist mit vielen Unsicherheiten behaftet. 

(2) Genauigkeit der Selbstauskunft und Erfassung der Antwort 
durch den Interviewer 

Wie auch immer: Meistens wird einfach die erste Antwort, die 
im Interview gegeben wird, auch niedergeschrieben, es braucht 
in der Regel nicht nachgefragt zu werden, da praktisch immer 
„ein Beruf“ angegeben wird, der den Anschein der Richtigkeit 
für sich hat, und sich somit eine Nachfrage erübrigt. Es sind 
dennoch viele Situationen vorstellbar, in denen der Interviewer 
eigentlich nachfragen müßte. Ist derjenige, der sich als 
Werkzeugmacher bezeichnet, wirklich Werkzeugmacher, oder 
arbeitet er lediglich in dieser Abteilung? Kann das während 
des Interviews überhaupt beurteilt werden? Auch dazu gibt es 
eine Vorgabe: „Wörtlich und genau notieren. Gegebenenfalls 
nachfassen: „Hat diese berufliche Tätigkeit noch einen be-
sonderen Namen?“ 

Aber Interviews müssen schnell gehen. Wir haben Beispiele 
dafür gehabt, daß in Interviews bei Fragen, wo es auf 
Nachfragen und genaues Notieren ankam, viele nichtssagende 
Allgemeinantworten gegeben oder jedenfalls notiert wurden. 
Das ist bekannt. Noelle faßte diese Erkenntnisse in die von 
Schmidtchen stammende Formulierung, zugleich ein 
Grundsatz der Umfrageforschung: „Nicht der Interviewer, der 
Fragebogen muß schlau sein.“ (Vgl. Noelle 1963, S.60.) 

(3) Nachträgliche Codierung 

Was im Interview aufgeschrieben wurde, wird im nächsten 
Schritt codiert bzw. verschlüsselt. Dazu dient die „Klassifi-
zierung der Berufe, Systematisches und alphabetisches 
Verzeichnis der Berufsbenennungen (Gliederung nach 
Berufsklassen für die Statistik der Bundesanstalt für Arbeit)“. 
Eine Anzahl von Hilfskräften, die für die Aufgabe angelernt 
werden, nimmt die Verschlüsselung vor. Für diese Aufgabe 
werden sehr detaillierte Vorgehensweisen erprobt und einge-
setzt. Im Hintergrund steht eine Fachperson, die in der Lage 
ist, bei aufkommenden Problemen eine sachgerechte 
Entscheidung auf der Grundlage der notierten Informationen 
abzugeben. Dazu Troll (1981, S. 165) zu dem genannten 
Beispiel des Regierungsrats: 

„Ein Regierungsrat ist nur dann der Berufsordnung „762“ 
(„Leitende und administrativ entscheidende Verwaltungsfach-
leute“) zuzuordnen, wenn er tatsächlich eine einschlägige 
Tätigkeit als Verwaltungsfachmann ausübt. 1st er aber im 
Vermessungsdienst tätig, ist er mit „604“ Vermessungsinge-
nieure) zu verschlüsseln.“ Hat der Regierungsrat – vorausge-
setzt er war überhaupt bereit, das Interview mitzumachen -
dazu gebracht werden können zu sagen, daß er im 
Vermessungsdienst tätig ist? 

(4) Drei Fehlerquellen 

Die Antwort der Befragungsperson kann falsch oder ungenau 
sein, im Interview können Hörfehler vorkommen, oder es wird 
nicht genau mitgeschrieben. Bei der Verschlüsselung können 
noch Fehl-Codierungen hinzukommen. 

3.) Die Beschäftigtenstatistik der BA 
Die Angaben in der Beschäftigtenstatistik der Bundesanstalt 
für Arbeit werden von einer Person, die beim Arbeitgeber 
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Personalangelegenheiten bearbeitet, nach einer schriftlichen 
Anweisung vorgenommen. Es ist auch eine Berufsangabe ver-
langt. Dabei handelt es sich um eine „Fremdeinschätzung“. 

4.) Übereinstimmung zwischen Umfrageergebnissen und der 
Beschäftigtenstatistik 
Der Grad an Übereinstimmung zwischen der Selbsteinschät-
zung (in Umfragen) und der Fremdeinschätzung (durch den 
Arbeitgeber) in der Beschäftigtenstatistik ist nicht genau be-
kannt. Troll (1981) hat einen Versuch unternommen, diese 
Übereinstimmung zu prüfen. Dabei wurden Ergebnisse des 
Mikrozensus (Bestandszahlen der Beschäftigten zum Stichtag 
der MZ-Erhebung) mit den Ergebnissen der Beschäftigten-
statistik der Bundesanstalt für Arbeit verglichen. Wegen 
Abweichungen in den „Erhebungskonzepten“ war der Ver-
gleich nicht ganz eindeutig möglich. Da die Beschäftigten-
statistik nur 328 Berufsordnungen (d.h. den Dreisteller der 
Berufsklassifizierung) erfaßt, mußte auch eine relativ hohe 
Aggregierung in Kauf genommen werden. 

Nur in einem Drittel der „Berufsordnungen“ lagen die 
Abweichungen im Bereich von weniger als 15% der 
Bestandszahlen, bei 84 Berufsordnungen (ca. einem Viertel 
aller Berufsordnungen) lagen sie höher als 50%; es waren al-
so entweder in der Beschäftigtenstatistik oder im Mikrozensus 
die Bestandszahlen um mindestens 50% höher. Bei diesen 
Untersuchungen konnten die Angaben von Personen nicht di-
rekt mit den Angaben verglichen werden, die vom Arbeitgeber 
über sie gemacht wurden. Es konnten nur die auf die eine oder 
andere Weise ermittelten Gesamtzahlen pro Berufsordnung 
gegenübergestellt werden. In welchem Ausmaß sind Unter-
schiede zwischen der Eigenangabe und der Angabe, die z. B. 
der Vorgesetzte oder das Personalbüro macht, noch zu akzeptie-
ren? Auf welche der beiden Datenbestände kann man sich eher 
stützen, wenn es z.B. um die Frage des Berufswandels geht? 

5.) Qualitätskriterien – Abbildungsgüte von Instrumenten 
Das Problem läßt sich mit den Begriffen der Qualitätskriterien 
empirischer Untersuchungen reformulieren. Es geht um die 
Objektivität. Reliabilität und Validität der Erhebungs-
instrumente (vgl. Lienert 1969). Können zu diesen Kriterien 
Aussagen formuliert werden, wenn die Befragten (schriftlich 
oder mündlich) nach dem „Beruf gefragt werden? 

Zwischen diesen drei Begriffen gibt es die stringente Relation 
dergestalt, daß die Validität nicht größer sein kann als die 
Reliabilität und diese nicht größer als die Objektivität. 

Die Probleme beginnen bereits bei diesem ersten Schritt, näm-
lich der Sicherstellung des primären Gütekriteriums, der 
Objektivität: Die Ergebnisse dürfen nicht davon beeinflußt 
werden, in welcher Situation die Frage gestellt wird oder von 
wem sie gestellt wird. Tatsächlich aber ist zu vermuten, daß 
gerade die Situation und das Gegenüber (ein Mann, der von 
einem Mann oder von einer Frau, von einer jüngeren oder von 
einer älteren Frau interviewt wird) einen starken Einfluß dar-
auf haben, welcher Beruf angegeben wird. Durch die Angabe 
des Berufes stellt sich die Befragungsperson in einer bestimm-
ten Weise dar. Auch gemessen an den Qualitätsvorgaben von 
Objektivität und Reliabilität, die ihrerseits ja, wie erwähnt, 
den Spielraum der Validität einschränken, zeigen sich große 
Mängel des Berufsbegriffes und seiner üblichen Operationa-
lisierungen. Dies deutet darauf hin, daß nicht viel zu erhoffen 
ist von Theorien, zu deren Erklärungsvariablen der Beruf zäh-
len würde oder in deren Explananda Berufe vorkommen. 

Wegen der aufgezeigten Schwierigkeiten und des derzeitigen 
methodischen Bearbeitungsstandes ist es nicht möglich, sich 
bei der Beantwortung der Fragen der Sozialrichter auf vorlie-
gendes Datenmaterial der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
zu stützen. Bei den – auf der Basis der dort üblichen Verfahren 
zur Erhebung des Berufes – ermittelten Ergebnissen zur 
Mobilität von einem „erlernten“ in einen ersten „ausgeübten 
Beruf und evtl. in weitere „Berufe“ (mit oder ohne 
Firmenwechsel) sind jedenfalls sehr große Unsicherheiten zu 
vermuten. Die „entscheidende Aussage“, die das Schicksal 
einzelner Personen betrifft (evtl. unter Heranziehung von 
„Prestige“, „Einkommen“, „Qualifikationsnutzung“ etc.), 
kann darauf nicht gestützt werden. 

Mit diesem negativen Befund soll es aber nicht sein Bewenden 
haben. Die Fragen der Sozialrichter lassen sich noch in ande-
rer Weise ernst nehmen. 

5 Die Sach- und Methodenproblematik des „zumutbaren 
Verweisungsberufes“ 

5.1 Wesentliche Probleme im Überblick 
Die im Zusammenhang mit der Berufsunfähigkeitsrente auf-
tretende Thematik des zumutbaren Verweisungsberufes (vgl. 
Hesse und Filthuth 1993) enthält eine Reihe von Problemen, 
die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht ohne weiteres zu 
erkennen sind. 

Da der zumutbare Verweisungsberuf wegen seiner dann an-
geblich besser zu gewährleistenden Ausübbarkeit dem 
Ausgangsberuf „verwandt“ sein soll, bedarf 
a) zunächst der Ausgangsberuf einer hinreichend zutreffenden 
Charakterisierung, sodann müßten 
b) Art und Grad der „Verwandtschaft“ bestimmt und erfaßt 
werden, des weiteren wäre 
c) der Verweisungsberuf- bezogen auf den Ausgangsberuf - 
zu analysieren und zu beschreiben und schließlich ist 
d) die Zumutbarkeit des Verweisungsberufes unter Beachtung 
von Art und Grad der Berufsunfähigkeit bezüglich des Aus 
gangsberufes festzustellen. 

Diese im einzelnen abzuarbeitenden „Schritte“ sind theore-
tisch und methodisch gleichermaßen anspruchsvoll und setz-
ten die Verfügbarkeit von Analysekriterien mit hinreichender 
Abbildgüte sowie von Bewertungskritenen empirisch gesi-
cherter Art eigentlich bereits voraus. 

Während die Relation Ausgangs-/Verweisungsberuf (im 
Anschluß an noch ausstehende Überprüfungen) möglicher-
weise auf der Ebene der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 
speziell der empirischen Sozialforschung, mittels Untersu-
chungen zur beruflichen Substitution und beruflichen Mobi-
lität (als Formen beruflicher Flexibilität) angegangen werden 
könnte, ist dies bei der (Berufs-)“ Verwandtschaft“ schon kaum 
noch möglich bzw. allenfalls schlußfolgernderweise. 

Der Grund vor allem für letzteres besteht darin, daß im we-
sentlichen nur „Drifteffekte“ zwischen bestimmten Berufen 
teilweise bekannt sind (vgl. z.B. Kaiser und Schwarz 1977; 
Chaberny u.a. 1981), kaum jedoch die durch Tätigkeitsan-
forderungen bestimmten Inhalte der Berufe selbst. Daher kön-
nen gegenwärtig keine Aussagen darüber gemacht werden, 
was sich hinter den auf „Substitution“ zurückgeführten 
Mobilitätsvorgängen tatsächlich verbirgt. 

Wird das Problem durch das Hinzukommen der Frage nach 
der Zumutbarkeit des Verweisungsberufes, speziell unter dem 
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Aspekt der Berufsunfähigkeit bezüglich des Ausgangsberufes, 
noch weiter differenziert, können seitens der Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung überhaupt nur begrenzt Beiträge erwar-
tet werden. 

Dies hängt vor allem mit dem problemspezifischen 
Indikationsbereich der für die Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung verfügbaren Kriterien und Daten zusammen. 

5.2 Vorgeschlagene versus erforderliche Kriterien 

5.2. 1  Vorgeschlagene Kriterien 
In der sozialrechtlichen Literatur (vgl. zsf. Hesse und Filthuth 
1993) werden Kriterien diskutiert und auch (z.T. auf der 
Grundlage bereits vorhandener oder wünschenswerterweise 
noch zu leistender Arbeiten aus der Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung) für anwendungsfähig gehalten, welche die 
Aspekte „Verweisungsberuf“ und „Zumutbarkeit“ betreffen. 
Die beiden erstgenannten Einflußgrößen „Ausgangsberuf“ und 
„Verwandtschaft“ werden nicht gesondert, sondern lediglich 
implizit behandelt. 

Übersicht l faßt die aus dem Text von Hesse u.a. (1993) ex-
trahierten und nach bestimmten Gesichtspunkten geordneten 
sowie gruppierten Kriterien zusammen. 

Es ist unschwer folgendes zu erkennen: 

- Die Kriterien lassen sich so ordnen und gruppieren, daß sie 
grundsätzlich ein generell für günstig erachtetes methodisch 

gestuftes Vorgehen „vom allgemeinen zum besonderen“ er-
möglichen. 

- Sofern ein derartiges Kriterienraster entwickelt werden 
kann, das, wenn auch in diesem Falle nur immanent, dem 
Prinzip eines methodischen Stufenkonzeptes folgt, können dif 
fizilere Prüfschritte immer dann entfallen, wenn globalere 
Kriterien   bereits   eindeutig   ansprechen   (zugleich   sog. 
Abbruchkriterien): Wenn also beispielsweise das l. Kriterium 
der l. Gruppe „Offenstehen verwandter Berufe“ bei der 
Einflußgröße „Zumutbarkeit“ (bzw. das analoge Kriterium bei 
der Einflußgröße „Verweisungsberufe“) als nicht erfüllbar zu 
gelten hat, dann kann, ohne die anderen Kriterien abzuprüfen, 
bereits davon ausgegangen werden, daß ein zumutbarer 
Verweisungsberuf nicht zur Verfügung steht. 

- Wenn die genannten (Global-)Kriterien jedoch als erfüll 
bar anzusehen sind, müssen die differenzierteren Kriterien 
abgearbeitet werden, wobei im Falle der hier aufgeführten 
Kriterien einige Schwierigkeiten bestehen dürften: 

- Die Kriterien für „Verweisungsberufe“ und „Zumutbarkeit“ 
sind häufig nicht trennscharf, sondern betreffen analoge 
Sachverhalte,  z.B. „Anwendbarkeit des  Erlernten“ und 
„Einsetzbarkeit erworbener Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten“ in der 2. Gruppe beider Einflußgrößen. Dies 
deutet darauf hin, daß einige Kriterien möglicherweise zu 
unspezifisch sind. 

- Die Kriterien auch innerhalb der Gruppen weisen z.T. un-
terschiedliche Abstraktionsgrade auf, z.B. „Äquivalenz in ver- 
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schiedenen Dimensionen der Beruflichkeit“ und „Einkom-
men“ in der l. Gruppe der Einflußgröße „Verweisungsberufe“. 
Das könnte die angestrebte praktische Handhabbarkeit er-
schweren. 

- Letzteres ist beim gegenwärtigen Bearbeitungsstand der 
Thematik allerdings ein generelles Problem, da die meisten 
der aufgeführten Kriterien noch der Operationalisierung be-
dürfen. 

- Schließlich finden sich, wie schon angedeutet, keine 
Kriterien zur expliziten „Fixierung des bisherigen Berufs des 
Arbeitnehmers“ (Ausgangsberuf) und zur Bestimmung der 
„Verwandtschaft“ einer „möglichen Verweisungstätigkeit“. 

5.2.2 Erforderliche Kriterien 
Vom grundlegenden Ansatz her also werden Kriterien benö-
tigt, die „Ausgangsberuf“, „Verwandtschaft“, „Verweisungs-
beruf“ (oder -tätigkeit) und „Zumutbarkeit“ repräsentieren. 
Welche Schwierigkeiten dabei allerdings auftreten, wird sich 
im folgenden zeigen. 

5.2.2.1 Kriterien zur Charakterisierung des Ausgangsberufes 

5.2.2.1.1 „ Dimensionen „ des Berufsbegriffes als Ableitungs-
basis von Kriterien 
Streng genommen müßte hier von einer Definition des 
Berufsbegriffes ausgegangen werden. Eine wesentlichen 
Ansprüchen genügende Definition („Realdefinition“) ist ge-
genwärtig jedoch kaum zu leisten, so daß vorerst eine 
Deskription nominaler Art zugrunde gelegt wird: Es handelt 
sich noch nicht um eine „Nominaldefinition“ im eigentlichen 
Sinne, sondern um eine „Paraphrasierung“ (vgl. Staudinger 
u.a. 1994), d.h. um eine Zusammenstellung für charakteri-
stisch gehaltener Merkmale. 

Demgemäß kann Beruf im Kontext gesellschaftlicher 
Arbeitsteilung als durch Berufstätigkeiten zu realisieren an-
gesehen werden. Berufstätigkeiten sind auf arbeitspsycholo-
gischer bzw. arbeitswissenschaftlicher Grundlage u.a. be-
schreibbar durch 
- Inventare von Tätigkeitsinhalten sowie durch Angaben zur 
- Vollständigkeit,    Struktur   und   Regulationsgüte    von 

Tätigkeiten. 

Das Ausführen von Berufstätigkeiten ist stets an das 
Vorhandensein individueller Leistungsvoraussetzungen ge-
bunden, die in der Regel lernbedingter (u.a. Ausbildung), z.T. 
aber auch anderer Genese sind. Sinnvollerweise sind drei 
Gruppen von Leistungsvorausetzungen zu unterscheiden, die 
in sich weiter differenzierbar sind: 

- Leistungsbefähigung (z.B. „Wissen“, „funktionale und so 
ziale Fähigkeiten“, „Fertigkeiten“), 

- Leistungsbereitschaft (z.B. „Einstellungen“, „Motive“), 
- psychophysischer Zustand (z.B. „Aktiviertheit“, „vegetati 

ver Status“, „Behinderung“, „Gesundheitszustand“,). 

Berufstätigkeiten dienen der Erfüllung von Arbeitsaufgaben 
(bzw. auch Arbeitsaufträgen), wobei unter dem Einfluß der 
Kontextfaktoren Produkte/Objekte, Technik/Technologie, 
Arbeitsorganisation, Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen 
(wie z.B. Klimafaktoren, Lärm, Beleuchtung, Farbgebung, 
Arbeitszeitregime, Auslegung von Bedienfeldern und 
Informationsmitteln, Leistungskennwerte etc.) bestimmte 
Tätigkeitsanforderungen, die durch diese Einflüsse mehr oder 

weniger modifiziert sein können, zu realisieren sind. 
Arbeitsaufgaben sind durch ihre 
- Bestandteile, 
- Komplexität und 
- Geschlossenheit, 
und Tätigkeitsanforderungen durch 
- Inhalte, 
- Arten, 
- Niveau und 
- Vielfalt erforderlicher manueller und geistiger Leistungen 
beschreibbar. 

Das Ausführen von Berufstätigkeiten ist mit Arbeitsbelastung 
und Arbeitsbeanspruchung verbunden. Bei Normalbeanspru-
chung können „positive“, bei Fehlbeanspruchung „negative“ 
Tätigkeitsfolgen entstehen, wobei insbesondere die letzteren 
zugleich erhebliche Bedeutung für wesentliche Teilaspekte 
der „Zumutbarkeit“ haben. 

Die vorstehend genannten Dimensionen werden im allgemei-
nen als deskriptive Kernbestandteile betrachtet. Über diese 
hinausgehend, ist die Beschaffenheit von Berufstätigkeiten, 
ihre Abhängigkeit von den Leistungsvoraussetzungen und ih-
re Einbindung in die Kontextfaktoren, vor allem ihr Aufgaben-
und Anforderungsbezug, maßgeblich mitbestimmend z.B. für 
folgende weitere Dimensionen des Berufes: 

- die Stellung in der (betrieblichen) Hierarchie, 
- das Einkommen, 
- die „gesellschaftliche Wertschätzung“, 
- das Sozialprestige, 
 

- die durch berufliche Sozialisation mitbedingte Persönlich 
keitsentwicklung, 

- die sich ergebende soziale Situation sowie 
- die „Lebensstellung“. 

Für die deskriptiven Kernbestandteile der Umschreibung des 
Berufsbegriffes sind vor allem aus arbeitswissenschaftlicher 
und arbeitspsychologischer Sicht (Leit-)Kriterien angebbar, 
die zur Charakterisierung des Ausgangsberufes herangezogen 
werden können. Ein großer Teil dieser Kriterien ist operatio-
nalisierbar und z.T. stehen durchgearbeitete Analyse- und 
Bewertungsverfahren zur Verfügung (vgl. die folgenden 
Abschnitte). Von den weiteren Dimensionen des Berufes sind 
zumindestens die ersten beiden („Stellung in der Hierarchie“ 
und „Einkommen“) ausreichend beschreibbar. 

Auf der Grundlage einer derartigen Deskription dürfte es in 
Grenzen möglich sein, mit dem „Berufsbegriff“ wenigstens 
methodisch bzw. empirisch insoweit „umzugehen“, wie dies 
wegen dessen zentraler Stellung in Theorie und Praxis ver-
schiedenster Wissenschaftsbereiche und Handlungsfelder un-
umgänglich zu sein scheint. 

5.2.2.1.2 Ausgewählte Beschreibungskriterien im einzelnen 

l. Beschaffenheit von Berufstätigkeiten 
Zur Beschreibung der Beschaffenheit von Berufstätigkeiten 
mit dem Ziel, Ausgangsberufe lediglich zu charakterisieren, 
bieten sich Inventare von Tätigkeitsinhalten an. Derartige 
Tätigkeitsinventare liegen durchaus vor, sie haben aber we-
gen ihrer Zweckspezifik und einer damit verbundenen 
Itemspezifik eine zumeist nur geringe Anwendungsbreite. 

l.) So lassen die in der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
bislang durchgeführten Arbeits- und Berufsanalysen, etwa zur 
„Prognose neuer Berufe“ (Ulrich und Lahner 1970), zum 
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„Tätigkeitsschwerpunkt“ (z.B. Chaberny u.a. 1972), zur 
Entwicklung eines „Kategorienschemas für die Kennzeich-
nung von Tätigkeiten“ (Hackstein u.a. 1975), zur „Operationa-
lisierung von Merkmalen“ für die Beschreibung von 
Tätigkeitsinhalten (Henninges u.a. 1976), zu „tätigkeitsorien-
tierten Berufseinheiten“ (Henninges 1976), zur „beruflichen 
Aufgabenstruktur“ (Henninges u.a. 1977), zu „Beziehungen 
zwischen Berufsbezeichnungen und Tätigkeitsinhalten“ (Egle 
1977) sowie zu „Unscharfen bei der Erfassung des ausgeüb-
ten Berufs“ (Troll 1981), folgendes erkennen: 

Die verwendeten „Tätigkeitsmerkmale“ bzw. „Tätigkeitskata-
loge“ (vgl. als Beispiel die in Übersicht 2 wiedergegebenen 
Tätigkeitsmerkmale aus Henninges u.a. 1976) sind überwie-
gend im Zusammenhang mit anderen, zumeist globaleren 
Fragestellungen entwickelt worden. Sie sind daher für die 
Problematik des „zumutbaren Verweisungsberufes“ vor al-
lem wegen zu großer inhaltlicher Unbestimmtheit, zu unschar-
fer Kategorienbildung und zu grober Rasterung nicht nutzbar. 

Derartige Unzulänglichkeiten, die wesentlich durch das 
Dilemma der Kompromißfindung zwischen Analysebreite und 
Analysetiefe mitbedingt sind, führten übrigens selbst bei den 
globaleren Fragestellungen zu Komplikationen, was sich be-
reits bei den „Deckungsanalysen“ und den „Substitutionsun-
tersuchungen“ zeigte (vgl. Ulrich 1969; Chaberny u.a. 1971). 

Erste Ansätze zur inhaltlichen Verortung und weiteren 
Differenzierung von Tätigkeitsmerkmalen, die zugleich spe-
ziell der Beschreibung von Berufen dienen sollten (vgl. 
Wolfsteiner 1977), sind – wie alle zuvor genannten Ansätze 
übrigens auch – nicht weitergeführt worden. 

Damit ergibt sich folgendes: In der Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung ist kein durchgearbeitetes Verfahren und auch keine 
erprobte methodische Vorgehensweise zur reliablen und vali-
den Erfassung von Arbeits- bzw. Berufstätigkeiten verfügbar, 
auf welche anliegenspezifisch zurückgegriffen werden könnte. 

2.) Seitens der Arbeitswissenschaften und der Arbeitspsycho-
logie werden ebenfalls seit Jahrzehnten Beiträge zu methodi-
schen Grundlagen der Arbeits- und Tätigkeitsanalyse ange-
boten und teilweise auch entsprechende Verfahren bereitge-
stellt (vgl. z.B. Nutzhorn 1964; Euler und Stevens 1965; 
McCormick u.a. 1969, 1972; Fleishman 1970;Theologus 
u.a. 1970; Kaminski 1971; Kirchner und Rohmert 1973; 
Hackman und Oldham 1974, 1975; Rohmert u.a. 1975; 
Rohmert und Landau 1979; Frieling und Hoyos 1978; 
Hacker u.a. 1983; Volpert u.a. 1983; Frieling u.a. 1984; 
Kannheiser 1985). 

Einige der Verfahren haben mittlerweile ein für praktische 
Zwecke hinreichendes methodisches Niveau erreicht, denn sie 
gestatten nicht nur eine reliable und valide Analyse von 
Arbeitstätigkeiten, sondern auch eine, z.T. skalometrisch ge-
stützte, Bewertung der Beschaffenheit von Tätigkeiten (z.B. 
hinsichtlich „Vollständigkeit“, „Regulationsgüte“, „Ausgewo-
genheit manueller und geistiger Teiltätigkeiten“, „Umgestal-
tungserfordernissen“ u.ä.). 

Von diesen Verfahren, die eine hinlängliche instrumentelle 
Güte aufweisen, können drei eine vergleichsweise große 
Anwendungshäufigkeit für sich verbuchen, nämlich: 

– das „Arbeitswissenschaftliche Erhebungsverfahren zur 
Tätigkeitsanalyse (AET)“ von Rohmert und Landau (1979), 
das insbesondere körperliche Tätigkeitsanteile, wie statische 
Haltearbeit und dynamische Muskelarbeit, subtil erfaßt, aber 
auch wesentliche kognitive Komponenten der Informations-
aufnahme und Informationsverarbeitung; 

 

- das „Verfahren zur Ermittlung von Regulationserfordernis- 
sen in der Arbeitstätigkeit (VERA)“ von Volpert u.a. (1983), 
das von der sensumotorischen bis zur intellektuellen Ebene 
Art und Niveau der Tätigkeitsregulation ermittelt und 

- das „Tätigkeitsbewertungssystem (TBS)“ von Hacker u.a. 
(1983 / 1994), welches neben manuellen und kognitiven 
Tätigkeitsanteilen auch strukturelle, organisationale, qualifi- 
kations- bzw. lernbezogene und weitere Merkmale erfaßt. 

Im folgenden soll das TBS beispielhaft für diese 
Verfahrensklasse etwas näher dargestellt werden. Auf Grund 
verschiedener Einsatzformen ist es für Tätigkeiten im 
Produktionsbereich, wie Montage-, Bedien- und Überwa-
chungstätigkeiten, für Tätigkeiten in der Produktionsvorbe-
reitung sowie für Büro- und Verwaltungstätigkeiten (TBS-GA, 
d.h. TBS für „geistige Arbeiten“) anwendbar. Mit den inzwi-
schen fünf „Modulen“ ermöglicht das TBS die „objektive“ 
und „subjektive“ Analyse von Tätigkeiten und Vergleiche von 
Tätigkeitsprofilen untereinander sowie mit Mindestprofilen. 
Das TBS für Tätigkeiten im Produktionsbereich umfaßt u.a. 
die in Übersicht 3 aufgeführten Merkmalsgruppen, Haupt-
und Einzelmerkmale. 
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Diese Haupt- und Einzelmerkmale sind – anders als bei un-
spezifischen „Likert-Skalen“– durch differenzierende inhalts-
spezifische Kriterien in der Weise untersetzt, daß qualitative 
Unterschiede in der Ausprägung des jeweiligen Sachverhaltes 
die Grundlage für quantitative Abstufungen ordinaler Art bil-
den. Dies wird im folgenden an dem zur Merkmalsgruppe 
„Kooperation und Kommunikation“ gehörenden Hauptmerk-
mal „Formen kooperativer Arbeit“ beispielhaft verdeutlicht: 

(0) isolierte Einzelarbeit ohne Zusammenarbeit mit anderen, 
(1) kooperationslose Arbeit im Raumverband mit unterschied- 

lichen Arbeitsgegenständen (sog. Artteilung), 
(2) kooperationslose Arbeit im Raumverband mit gleicharti- 

gen Arbeitsgegenständen (sog. Mengenteilung), 
(3) Kooperation mit vorwiegend zeitlichem Abstimmungser- 

fordernis (Sukzessivverband), 
(4) Gruppenarbeit mit zeitlichem und diagnose-/maßnahme- 

bezogenem Abstimmungserfordernis ohne selbstorgani- 
siertes Zeitregime, 

(5) dto.   zusätzlich   mit   selbstorganisiertem   Zeitregime 
(Integrationsverband), 

(6) Gruppenarbeit mit Selbstorganisation von Zeitregime, 
Arbeitsmethoden und Arbeitsverteilung im Team, 

(7) dto. zusätzlich (innerhalb eines gegebenen groben Rah- 
mens) mit Aufgabenfestlegung im Team. 

Eine derartige ordinale Stufung aller Merkmale bildet die 
Grundlage für Profildarstellungen, die inhaltliche Vergleiche 
von Tätigkeiten untereinander sowie zu kritischen Profilen so-
wohl unter qualitativen als auch unter quantitativen Aspekten 
ermöglichen. 

2. Beschaffenheit von Arbeitsaufgaben 

Zwischen Arbeitsaufgaben und Arbeitstätigkeiten bestehen 
mehrfache Relationen: 

Arbeitsaufgaben 
- sind durch Arbeitstätigkeiten zu realisieren, 
- haben eine Auslösefunktion für Tätigkeiten und 
- legen Tätigkeiten i.S. einer „konstituierenden“ Funktion in 

Grenzen fest (vgl. Plath 1987). 

So ist durch die inhaltliche Beschaffenheit der Arbeitsaufgabe 
folgendes bereits weitgehend vorbestimmt: 
- Art und Umfang überhaupt vorkommender manueller und 

geistiger Tätigkeiten und damit auch Voraussetzungen zur 
Nutzung von Fähigkeiten der Arbeitenden, 

- Größe des Handlungsspielraumes sowie das Bestehen von 
Möglichkeiten zu kooperativer Arbeitsweise und sozialer 
Kommunikation, 

- Art der Entscheidungsbefugnisse, Zielsetzungsmöglich 
keiten und Umfang der Verantwortung, 

- Größe des tätigkeitsinternen Motivationspotentials (vgl. zsf. 
Groskurth 1979; Hacker 1987). 

Dabei geht es in diesem Zusammenhang stets um die „objek-
tiven“ (gestellten oder vorgegebenen) Arbeitsaufgaben und 
nicht um die, von den Berufstätigen zumeist in variierender 
Weise übernommenen, interpretierten bzw. redefinierten, „sub-
jektiven“ Aufgaben (vgl. z.B. Udris 1981 a; Matern 1983; 
Krogoll und Resch 1984). 

Aufgabenanalysen sind nicht für alle Anliegen obligatorisch: 
Im Stadium der Projektierung von Arbeitssystemen sind sie 
unverzichtbar, im Falle bereits existierender Arbeitsprozesse, 
wie etwa bei Problemen des „zumutbaren Verweisungsberu-
fes“, sind Tätigkeitsanalysen vorzuziehen, insbesondere dann, 
wenn die Aufgabenanalyse nicht zu einer hinreichend verläß-
lichen Urteilsbasis führt. 

Die Analyse von Arbeitsaufgaben erfolgt hauptsächlich im 
Hinblick auf deren konstituierende Funktion für Tätigkeiten. 
Für die Aufgabenanalyse stehen durchgearbeitete und erprob-
te Verfahren nicht zur Verfügung. Es werden methodische 
Vorgehensweisen genutzt, die von den Arbeitswissenschaften 
bzw. der -psychologie zur Arbeitsuntersuchung herangezogen 
werden: 

- Zunächst    erfolgt    eine    (Dokumenten-)Analyse    der 
Arbeitsunterlagen, insbesondere der Arbeitsaufträge, zur 
Ermittlung der Aufgabeninhalte mit häufig ergänzenden 
Analysen im realen Arbeitsprozeß. 

- Dann wird (mit der auf dieser Analyseebene möglichen 
Genauigkeit) festgestellt, 
- in welchen Abfolgen bzw. Abfolgevarianten, 
- mit welcher Dauer, 
- mit welchen Intervallgrößen und 
- mit welchem Grad an Überschneidungsfreiheit bzw. auch 

Gleichzeitigkeit die Aufgabeninhalte realisiert werden können. 

Dies bildet zugleich die Grundlage für die Beurteilung eines 
wesentlichen Aspektes der Ausführbarkeit von Tätigkeiten. 
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– Schließlich erfolgt eine Zuordnung (und damit Gruppie- 
rung)   der  einzelnen   Aufgabeninhalte   zu   Klassen   von 
Teiltätigkeiten, die für die Realisierung von Arbeitsaufgaben 
eine unterschiedliche Wertigkeit haben, z.B.: 
• ausführende Teiltätigkeiten (z.B. Bedienen von Arbeitsmit- 

teln, wie etwa Maschinen, Rechnern u. dgl.), 
• aufgabenvorbereitende Teiltätigkeiten (z.B. Planen von 

Arbeitsabläufen, Einrichten von Maschinen, Vorbereiten von 
Computerläufen), 

• kontrollierende Teiltätigkeiten (z.B. Überwachen, Prüfen, 
Beeinflussung von Abläufen oder Prozessen durch geziel- 
te „Eingriffe“), 

• prozeßsichernde Teiltätigkeiten (vor allem Vorbeugung und 
Behebung von Störungen), 

• organisierende Teiltätigkeiten (insbesondere Abstimmung 
der Aufgabenbearbeitung bei Team- bzw. Gruppenarbeit). 

• nachbereitende   Teiltätigkeiten    (z.B.    „Runterfahren“, 
Wartung, Pflege von Anlagen, Maschinen etc., Korrektur 
lesen, „Nacharbeit“). 

Diese Merkmale sind entsprechend dem Prinzip „ vollständi-
ger Tätigkeiten“ (vs. partialisierte Tätigkeiten) zugleich cha-
rakteristisch für den Grad der Komplexität und Geschlossen-
heit von Arbeitsaufgaben. 

3. Beschaffenheit von Tätigkeitsanforderungen 

Tätigkeits- oder Arbeitsanforderungen beschreiben, was vom 
Menschen getan („gemacht“) werden soll oder muß, um ge-
stellte Aufgaben zu erfüllen. 

Die Beschreibung von Tätigkeitsanforderungen hat sich mitt-
lerweile auf im wesentlichen zwei (unterschiedliche) Bezugs-
systeme reduziert: 

In dem einen Falle wird mehr auf den Menschen selbst bzw. 
auf seine „Ausstattung“ Bezug genommen, und unter 
Tätigkeitsanforderungen werden die zur Aufgabenerfüllung 
notwendigen Allgemeinfunktionen, wie Denkvermögen, 
Vorstellungsvermögen usw. sowie bestimmte Fähigkeiten und 
Eigenschaften, wie z.B. Merkfähigkeit, Beurteilungsfähigkeit, 
Geschicklichkeit, Verläßlichkeit, Strebsamkeit, Geselligkeit 
und vieles andere mehr verstanden. Dieses Verständnis von 
Tätigkeitsanforderungen führt zu einer Reihe theoretischer 
und methodischer Probleme, die auch gegenwärtig noch un-
zureichend gelöst sind. 

In dem anderen Falle wird mehr auf die Arbeitstätigkeit des 
Menschen abgehoben und unter Tätigkeitsanforderungen wer-
den i.S. von Tätigkeitserfordernissen die für die Aufgaben-
erfüllung notwendigen (oder erforderlichen) geistigen Opera-
tionen, manuellen Verrichtungen und Verhaltensweisen, die 
der Betreffende unter gegebenen sachlichen und sozialen 
Bedingungen realisieren muß, verstanden. Diese Auffassung 
von Tätigkeitsanforderungen (gewissermaßen als Soll-Tätig-
keiten) hat sich, vor allem in den Arbeitswissenschaften, zu-
nehmend durchgesetzt. 

Folgende methodische Vorgehensweisen sind möglich: 

l.) Für die Erfassung von Tätigkeitsanforderungen können 
als orientierende Verfahren beispielsweise der PAQ („Position 
Analysis Questionnaire“ von McCormick u.a. 1969) sowie der 
FAA („Fragebogen Arbeits-Analyse“ von Frieling und Hoyos 
1978) herangezogen werden. 

2.) Neben diesen ausgearbeiteten „fertigen“ Verfahren exi-
stieren theoriegeleitete Analyseprozeduren (vgl. zsf. Matern 

1983), die auf der Grundlage von Beobachtungsinterviews ei-
ne Beschreibung von Tätigkeitsanforderungen beispielswei-
se entlang folgender Hauptdimensionen ermöglichen: 

- Arten erforderlicher kognitiver Leistungen (bzw. geistiger 
Operationen): 

- Orientierungsleistungen (Arten aufzunehmender, zu erken- 
nender und zuzuordnender Signale bzw. Anzeigen), 

- Kontroll- und Prüfoperationen bei der Vorbereitung und 
Ausführung von Arbeitstätigkeiten, 

- Entschlüsseln und Umsetzen von Informationen, 
- vorstellungsmäßiges Nachvollziehen vorgegebener Daten 

und Parameter, 
- Beurteilen und vergleichendes Bewerten verschiedener 

Prozeß-, Arbeitsmittel- und Produktzustände, 
- kalkulierendes Auswählen und Festlegungen (Entscheidun- 

gen) treffen, 
- Bereiche zu aktualisierenden Wissens, 
- Planen künftiger Tätigkeiten oder Handlungen; 
- Arten erforderlicher manueller Verrichtungen, 
- objektive Freiheitsgrade zu unterschiedlichem, aufgaben 

bezogenem Handeln. 

Aus der Anzahl (inhaltlich unterschiedlicher) kognitiver 
Leistungen je Kategorie sowie unter Berücksichtigung der 
Arten manueller Verrichtungen werden durch Summenbildung 
Anforderungsprofile abgeleitet. Derartige Profile können ent-
weder global für die Arbeitstätigkeit insgesamt oder differen-
zierter für einzelne Tätigkeitsabschnitte erstellt werden, so daß 
Profilvergleiche bei unterschiedlicher Gliederungstiefe mög-
lich sind. Verhaltensanforderungen können mit berücksich-
tigt werden. 

3.) Eine weitere Möglichkeit, Tätigkeitsanforderungen zu er-
mitteln, besteht in der Erfassung von Arbeitsfunktionen. Bei 
diesen handelt es sich um die im Rahmen der Funktionsteilung 
zwischen Mensch und Arbeitsmittel (sowie der Arbeitsteilung 
zwischen verschiedenen Menschen) dem Betreffenden zur 
Ausführung obliegenden Funktionen. 

Da die Auflistung von Arbeitsfunktionen also angibt, was der 
Mensch im einzelnen tun soll, können diese Funktionen ge-
wissermaßen auch als Tätigkeitsanforderungen verstan-
den werden, und zwar mit dem Vorteil, daß (z.B. ingenieur-
wissenschaftliche) Vertreter aus der betrieblichen Praxis mit 
Arbeitsfunktionen eine wesentlich größere Umgangserfahrung 
haben (und folglich auch bessere Kooperationspartner im 
Rahmen arbeitswissenschaftlicher Untersuchungen sind). 

Arbeitsfunktionen sind inhaltlich stets durch denjenigen 
Arbeitsprozeß geprägt, dem sie entstammen. So können bei-
spielsweise zu dem Funktionkomplex „Ausführen von 
Korrekturen“ bei einem NC-Maschinen-System in der 
Metallindustrie je nach Automatisierungsgrad und Art der 
Arbeitsteilung u.a. folgende Arbeitsfunktionen gehören: 

- Auswertung von Werkstatt- und Parameterzeichnungen, 
- Auswertung von Meßprotokollen und von Angaben zur 

Werkzeugvoreinstellung, 
- Erkennung von Maßabweichungen, 
- selektive Standzeitüberwachung, 
- Wechsel voreingestellter Werkzeuge im WZ-Speicher, 
- Werkzeuglistenänderung, 
- Nachstellung von Werkzeugen, 
- Voreinstellung kompletter Werkzeug-Sätze, 
- Festwertbestimmung, 
- Unterprogrammänderung. 
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Da beispielsweise die Arbeitsaufgaben von hoch qualifizier-
ten Facharbeitern bei derartigen Maschinensystemen mehrere 
Funktionskomplexe umfassen, können durchaus 60 bis 70 
Arbeitsfunktionen auftreten und folglich auch zur 
Charakterisierung erforderlich sein, die durch Arbeitsanalysen, 
nicht jedoch allein durch Befragungen zu erfassen sind. 

Die Spezifität derartiger Funktionen ermöglicht einerseits ei-
ne hinreichend genaue prozeßbezogene Erfassung von 
Tätigkeitsanforderungen, erschwert aber andererseits prozeß-
übergreifende Verallgemeinerungen. 

Innerhalb ähnlicher Arbeitsprozesse (z.B. Arbeitsprozesse im 
Bereich der Klasse von Bedientätigkeiten oder der Klasse von 
Montagetätigkeiten etwa im Maschinenbau) sind jedoch recht 
genaue qualitative und quantitative Vergleiche möglich. Dies 
wird dadurch erreicht, daß sich Arbeitsfunktionen gut skalie-
ren lassen (z.B. hinsichtlich der relevanten Dimension 
„Kompliziertheitsgrad“) und auch nach Umfang, zeitlicher 
Lage, Dauer sowie Auftrittshäufigkeit ziemlich genau erfaß-
bar sind (vgl. Plath u.a. 1988, 1989). 

Mittels Analysen von (Arbeits,-)Anforderungen, und zwar 
sowohl i.S. von Tätigkeitserfordernissen als auch auf der 
Basis von Arbeitsfunktionen, kann also folgendes erfaßt 
werden: 

- Die Arten und Inhalte geforderter geistiger und manueller 
Leistungen, 

- die Vielseitigkeit oder Einseitigkeit erforderlicher Lei 
stungen, 

- der „Grad“ des Wechsels, der Überlagerung und Gleich 
zeitigkeit sowie das Ausmaß der zeitlichen Verdichtung oder 
Verdünnung geforderter geistiger und manueller Leistungen 
und damit 

- das eventuelle Vorkommen von Aktivitätsstauungen, 
- das Vorhandensein von Möglichkeiten zur Nutzung und 

Entwicklung wesentlicher Fähigkeiten sowie 
- die Entstehungswahrscheinlichkeit negativer Beanspru 

chungsfolgen (u.a. Ermüdung, Monotonie, Streß). 

4. Individuelle Leistungsvoraussetzungen 
„Leistungsvoraussetzungen“ bezeichnen als Sammelbegriff 
alle diejenigen körperlichen und psychischen Bedingungen 
habitueller und aktueller Art, die der Mensch bei der forde-
rungsgerechten Bearbeitung gestellter Arbeitsaufgaben bzw. 
bei der Ausführung von Arbeitstätigkeiten einsetzt. 

Die Differenzierung von Leistungsvoraussetzungen nach 
„Leistungsbefahigung“, „Leistungsbereitschaft“ und „psycho-
physischem Zustand“ (vgl. 5.2.2.1.1) ist eine grobe Verein-
fachung tatsächlich wirksamer psychischer sowie somatischer 
Prozesse und Eigenschaften. Derartige Vereinfachungen sind 
jedoch in dem Maße nützlich, in dem es in vertretbarer Weise 
gelingt, die (theoretischen und methodischen) Schwierigkeiten 
der Erfassung von Leistungsvoraussetzungen zu reduzieren. 

1.) Die Erfassung bzw. Beschreibung der Leistungsbefähi-
gung (die zum Teil auch, allerdings mit Unscharfen in 
Gegenstand und Bezug, der Eignung zugerechnet wird) er-
folgt nach wie vor und je nach Anliegen ebenso mit recht glo-
balen Dimensionen wie auch mit relativ fein abgestuften 
Merkmalen: 

- Im Rahmen gesellschafts- oder sozialwissenschaftlich re- 
levanter Fragestellungen, insbesondere auch auf der Ebene der 
Arbeitsmarkt-   und   Berufsforschung,   ist  es   üblich,  die 
Leistungsbefahigung quasi en bloc durch globale Angaben 

zum formalen Schul- sowie insbesondere zum Berufsab-
schluß (bzw. zur beruflichen Stellung) zu umschreiben, wie 
z.B.: 

Schulabschluß: 
• Grund- bzw. Hauptschulabschluß. 
•. Real- bzw. Mittelschulabschluß, 
• Fachhochschulreife, 
• Abitur als fachgebundene Hochschulreife, 
• Abitur als allgemeine Hochschulreife, 

Berufsabschluß bzw. berufliche Stellung: 
• ungelernter Arbeiter, 
• angelernter Arbeiter, 
• Facharbeiter, 
• Vorarbeiter 
• Meister, 
• Fachschulabschluß, 
• Fachhochschulabschluß, 
• Hochschulabschluß. 

Hiermit werden sicherlich „Qualitäts- und Quantitätsabstu-
fungen“ einer allgemeinen Leistungsbefähigung zum 
Ausdruck gebracht, worum es sich dabei jedoch inhaltlich han-
delt, inwieweit sich Leistungsbefähigungen (etwa in Form von 
Eignung) und Anforderungen entsprechen (vgl. z.B. Schneider 
1994), ob Über- oder Unterforderung oder Unterwertigkeit 
beim „beruflichen“ Einsatz vorliegt (vgl. z.B. Hesse und 
Filthuth 1993) und woran sich dies alles erweist, läßt sich nicht 
mit hinreichender Sicherheit feststellen. 

Dies liegt im wesentlichen daran, daß das tatsächliche 
„Wissen“ und „Können“ (als Kernbestandteile der Leistungs-
befähigung), die real auftretenden und zu bewältigenden 
Arbeitsantbrderungen und die Relation zwischen Befähigun-
gen und Anforderungen, nicht in der erforderlichen 
Analysetiefe bekannt sind. 

- Bei Untersuchungen auf betrieblicher Ebene werden eben-
falls Ansätze verfolgt, welche nicht die Leistungsbefähigung 
selbst zu ermitteln versuchen, sondern deren Effekte in Form 
des Bewältigungsumfangs von Arbeitsfunktionen (vgl. zu den 
Arbeitsfunktionen den vorhergehenden Pkt. 3: Beschaffenheit 
von Tätigkeitsanforderungen). 

Dazu wird für alle Arbeitsfunktionen, die im Aufgabenbereich 
der betreffenden Arbeitskräfte vorkommen, der Grad deren 
Beherrschung durch jede Person in skalierter Form erfaßt. 
Diese Skalierungergebnisse können durch Arbeitsstudien (im 
ganzen oder auch selektiv) überprüft werden. 

Sodann erfolgt ein Vergleich des Beherrschungsgrades mit 
dem ebenfalls skalierten Kompliziertheitsgrad der Arbeits-
funktionen, aus dem sich mit hinreichender Sicherheit ergibt, 
für welche der zu beherrschenden Funktionen in welchem 
Umfang noch weitere Lern- bzw. Bildungserfordernisse be-
stehen (zu Beispielen aus empirischen Untersuchungen vgl. 
Plath u.a. 1988, 1989). 

Wenngleich auch bei diesem methodischen Vorgehen nur im-
manente und globale Beziehungen zu Leistungsbefähigungen 
und Arbeitsanforderungen bestehen, dürfte der praktische 
Nutzen aus der Sicht betrieblicher Fragestellungen dennoch 
beträchtlich sein. Der Grund hierfür besteht in der Differen-
zierungsgenauigkeit dessen, was „gekonnt“ und was „nicht 
gekonnt“ wird (vgl. Abb.l) und den sich daraus ergebenden 
Hinweisen auf im einzelnen recht genau umschreibbare Quali-
fikationsdefizite bzw. noch zu vermittelnde Qualifikations-
inhalte sowie ggf. auch auf zu erwartende Beanspruchungen. 
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Um wieviel informativer dieses methodische Vorgehen bei-
spielsweise gegenüber dem erstgenannten bereits ist, zeigt sich 
schon daran, daß die auf Abb. l dargestellten Arbeitskräfte 
(AK l bis 3) zwar vergleichbare Schul- und Berufsabschlüsse 
haben, deren Beherrschung identischer Arbeitsfunktionen je-
doch erhebliche Unterschiede aufweist (insbesondere AK 1 
und 2 gegenüber AK 3). Ähnliche Analysebefunde wären i.S. 
eines „Bausteins“ auch für die Beurteilung des zumutbaren 
Verweisungsberufes von weitaus größerer Relevanz als 
Ergebnisse auf der Basis des wahrscheinlich zu groben 
Kriteriums „Bildungsabschluß“. 

– Ein weiterer Ansatz, bei dem nicht die Leistungsbefähigung 
selbst erfaßt wird, ist in der Differenzierung derjenigen 
Anforderungen zu sehen, die besonders wenig zur (persönlich- 
keits- und gesundheitsförderlichen) Nutzung und Weiterent- 
wicklung der Befähigung beitragen, sondern gehäuft im 
Kontext mit Dequalifizierungserscheinungen und teilweise so- 
gar mit Befindensbeeinträchtigungen auftreten (vgl. z.B. 
Hackman und Oldham 1974; Gardell 1977; Frese u.a. 1978; 
Karasek 1979; Hacker 1984; Volpert 1987). Dazu gehören u.a.: 

• gehäuftes Auftreten manueller (sensumotorischer) Opera- 
tionen mit festgelegten Bewegungsmustern, (maschinell) 
vorgegebenem Arbeitstempo und Zeitdruck, 

• striktes Einhalten vorgegebener und detailliert festgelegter 
Arbeitsmethoden. 

• permanentes Wiederholen in dichter Folge auftretender 
gleichartiger Verrichtungen, 

• ständiges Aufrechterhalten hoher Aufmerksamkeit bei feh- 
lenden  oder  auch  geringen   Möglichkeiten  kognitiver 
Informationsverarbeitung sowie insbesondere bei nicht vor 
hersehbaren und evtl. noch selten auftretenden Signalen bzw. 
Ereignissen mit zudem unmittelbarem Reaktionserfordernis, 

 

• fehlende oder nicht ausreichende tätigkeitsinterne und so- 
ziale („positive“ oder „negative“) Erfolgsrückmeldung in 
der Arbeit, 

• unzureichende Möglichkeiten zu sozialen Kontakten im 
Arbeitsprozeß. 

Diese Merkmale sind mindestens von orientierendem Wert für 
die Beurteilung der Zumutbarkeit von Berufstätigkeiten un-
ter dem Aspekt der Erhaltung von Leistungsbefähigungen bzw. 
der Vermeidung von Dequalifikation. 

– Schließlich sind durchgearbeitete und z.T. auch standardi- 
sierte Verfahren verfügbar, mit deren Hilfe verschiedene 
Aspekte der Leistungsbefähigung selbst erfaßt werden kön- 
nen. Diese Verfahren sind teilweise allerdings nur alters- und 
branchenabhängig und nicht in großer Breite einsetzbar. Sie 
können   häufig  zwar  ebenso  als  Einzel-   wie  auch   als 
Gruppenverfahren durchgeführt werden, als psychodiagno- 
stische Verfahren sind sie jedoch auf die Fähigkeitsermittlung 
im Einzelfall orientiert. Dennoch ist eine systematische 
Kasuistik, die zu repräsentativen Stichproben problemspezi- 
fischer (nicht grundgesamtheitsbezogener) Art führt, möglich. 

Aus der beträchtlichen Zahl dokumentierter Verfahren, die 
alle Mindeststandards teststatistischer Gütekriterien erfüllen, 
wären z.B. folgende in die nähere Wahl zu ziehen: 
„Differentieller Fähigkeitstest“ von Horn und Wallasch (1994), 
„Differentieller Wissenstest“ von Jäger (1994), „Wirtschafts-
kundlicher Bildungstest“ von Beck und Krumm (1994), 
„Praktisch-Technischer-Verständnistest“ von Amthauer 
(1994), „Mannheimer Test zur Erfassung des physikalisch-
technischen Problemlösens“ von Conrad u.a. (1994), 
„Berufseignungstest (BET)“ von Schmale und Schmidtke 
(1994). 
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2.) Die Erfassung der Leistungsbereitschafi erfolgt im allge-
meinen nicht en bloc, sondern es wird versucht, wesentliche 
Komponenten zu ermitteln. Hierbei nimmt die Motivation 
zweifellos eine dominierende Stellung ein, daneben sind 
Einstellungen, Interessen, Neigungen, Überzeugungen, Wert-
vorstellungen, Bedürfnisse u.a. je nach Fragestellung von un-
terschiedlicher Wertigkeit. 

Die inhaltliche Bestimmtheit, Über- und Unterordnungen so-
wie Überschneidungen dieser Komponenten können hier nicht 
erörtert werden, stellen aber eine eigentlich gesondert zu be-
handelnde Problematik dar. 

Bei der Motivation interessieren im Zusammenhang mit 
Berufstätigkeit vornehmlich die Arbeits-, Leistungs- und 
Lernmotivation (vgl. dazu die grundlegenden Beiträge von 
Heckhausen 1965, 1967, 1989), wobei hier auf die ersten bei-
den Formen eingeschränkt und auf Kontroversen zur 
Unterscheidung der Formen sowie zur Erfassungsmethodik 
nicht eingegangen werden soll (vgl. hierzu Udris 1976). 

Ebenso wie bei der Leistungsbefähigung sind auch bei der 
(Arbeits- und Leistungs-)Motivation unterschiedliche metho-
dische Zugänge zu deren Erfassung gebräuchlich: 

– Bei Fragestellungen, welche die betriebliche Ebene betref- 
fen, sind auch hier Ansätze vorfindbar, die nicht die Motivation 
selbst   zu   erfassen   beabsichtigen,   sondern   maßgebliche 
Voraussetzungen ihrer Genese und Wirksamkeit in Form des 
sog. tätigkeitsintemen Motivationspotentials (vgl. Hackman 
und Oldham 1974; Herzberg 1966, 1972; Hacker 1984; Gebert 
und Rosenstiel 1989). Im Zusammenhang speziell mit der 
Leistungsmotivation ist hierfür sinngemäß auch der Begriff ,,in- 
trinsische Motivation“ eingeführt (vgl. z.B. Neuberger 1978). 

Nach Maßgabe der u.a. von den genannten Autoren vorgetra-
genen Untersuchungsergebnisse und Überlegungen kann von 
folgendem „Wirkmechanismus“ ausgegangen werden: Je mehr 
eigene Absichten und Vornahmen zur zielgerichteten 
Realisierung von Arbeitstätigkeiten möglich und erforderlich 
sind, um so größer sind auch die Möglichkeiten einer 
Motivierung durch Anregungen („Anreize“, „Valenzen“) aus 
der Tätigkeit selbst (tätigkeitsbedingte Arbeitsmotivation). 

Demgemäß lassen z.B. folgende Merkmale der Tätigkeit (bzw. 
deren Ausführungsweise/-bedingungen) eine positive Reakti-
onsbereitschaft erwarten und vermögen eine hohe tätigkeits-
bedingte Arbeitsmotivation zu erzeugen: 

• Eigenständigkeit   von   Entscheidungen   bei   der  Weg-/ 
Mittel- und Methodenwahl in Arbeitsprozessen; Hand 
lungsspielraum, 

• Selbständigkeit in Planung, Organisation und Ausführung 
von Arbeitstätigkeiten, 

• Ausführung unterschiedlicher Tätigkeiten i.S. von Tätig 
keitsvielfalt, 

• Realisierung  vollständiger Tätigkeiten  (vgl.  5.2.2.1.2, 
Pkt. 2) auf Grund von Aufgabenkomplexität und -geschlos- 
senheit, 

• Ausführung    bedeutsamer    und    verantwortungsvoller 
Tätigkeiten u.a. mit Einfluß auf die Arbeit, die Sicherheit 
oder das Wohlbefinden anderer Personen innerhalb oder 
außerhalb der Organisation, 

• tätigkeitsinterne (aus der Tätigkeitsausführung selbst resul- 
tierende Informationen) und soziale (durch Vorgesetzte oder 
Mitarbeiter gegebene Informationen) Rückmeldungen über 
die Effizienz und Güte der Arbeitsausführung, 

• Arbeitskooperation und Kommunikation. 

Je weniger von diesen Merkmalen also in Arbeitsstrukturen 
vorhanden sind, als um so geringer ist die tätigkeitsbedingte 
Arbeitsmotivierung „zu veranschlagen“ (und übrigens auch 
die Möglichkeit zur persönlichkeitsfördernden intellektuel-
len Tätigkeitsregulation). Damit kann an Hand dieser Merk-
male u.a. beurteilt werden, inwieweit auf Grund der Beschaf-
fenheit von Berufstätigkeiten die (gegenüber der extrinsischen) 
effektivere Form der intrinsischen Motivierung begünstigt 
wird. 

Zur Erfassung wesentlicher Komponenten der 
Leistungsbereitschaft, wie Motivationen, Interessen, Neigun-
gen u. dgl., sind auch (hinsichtlich ihrer instrumentellen Güte) 
geprüfte und zumeist standardisierte Verfahren verfügbar. 
Einige dieser Verfahren seien im folgenden benannt: 
„Fragebogen zur Erfassung der allgemeinen habituellen 
Leistungsmotiviertheit“ von Ehlers und Merz (1966), Ehlers 
(1969), „Bildungsmotivationstest (BMT)“ von Leiber (1994), 
„Persönlichkeits- und Interessentest (PIT)“ von Mittenecker 
und Toman (1994), „Allgemeiner Interessen-Struktur-Test“ 
von Eder und Bergmann (1994), „Berufs-Interessen-Test II 
(BIT II)“ von Irle und Allehoff (1994), „Neigungs-Struktur-
Test (NST)“ von Keller (1994). 

3.) Für die Ermittlung des psychophysischen Zustandes lie-
gen (mindestens bei der hier vorgenommenen themenspezifi-
schen Einschränkung der dem Zustandsbegriff subsumierten 
Sachverhalte) ebenfalls größtenteils Untersuchungsmethoden 
in Form von Verfahren vor: 

- Die „allgemeine zentrale Aktiviertheit“ (AZA) ist bereits 
seit langem mittels physiologischer Kriterien sowie psycho- 
metrischer Techniken  meßbar (vgl.  Bartenwerfer   1969; 
Frankenhäuser 1969; Rohmert und Luczak 1973; Strasser 
1974). 

Für die Erfassung sog. Korrelate der Aktiviertheit, wie etwa 
„Aufmerksamkeit“ und „Konzentration“, liegen standardisier-
te Verfahren vor (z.B. der Konzentrations-Leistungs-Test 
(KLT) von Düker und Lienert 1994, der Konzentrations-
Verlaufs-Test (KVT) von Abels 1994, der Test d2 Aufmerk-
samkeits-Belastungs-Test von Brickenkamp 1994). 

- Zur Prüfung von „vegetativem Status“ und „Gesundheits 
zustand“ sind Standardprogramme vorhanden, nach denen die 
Betreffenden systematisch durchgecheckt werden können. 

5. Arbeitsbelastung, Arbeitsbeanspruchung 

Zur Beschreibung von Berufstätigkeiten gehört unbedingt auch 
die Charakterisierung entstehender Belastungen und Bean-
spruchungen, insbesondere wenn es um die (später darzustel-
lende) Beurteilung der Zumutbarkeit geht. 

Dabei werden Belastung und Beanspruchung (vereinfacht) in 
der Weise unterschieden, daß es sich bei Belastung um „ob-
jektive“, von außen auf den Menschen einwirkende Größen 
handelt und bei Beanspruchung um psychophysische bzw. ner-
vale und organismische (Antwort-)Reaktionen des Menschen 
auf diese Einwirkungen (vgl. z.B. Rohmert 1977; Hackerund 
Richter 1984). 

Bei der Beanspruchung wiederum ist es sinnvoll, in 
Abhängigkeit vom Tätigkeitstyp zwischen physischer und 
psychischer Beanspruchung zu unterscheiden und bei 
der psychischen Beanspruchung zwischen Inanspruch-
nahme („Ausgefülltsein“) und Verausgabung („Aufwand 
treiben“). 
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Beanspruchung entsteht, sobald eine Arbeitstätigkeit, die im 
allgemeinen unter normativem Bezug erfolgt und daher eine 
Leistung ist, ausgeführt wird. M.a.W.: Beanspruchung ist ein 
die Arbeitstätigkeit begleitender Vorgang. 

Dies ist unkritisch, sobald und solange Normalbeanspruchung 
vorliegt. Sie ist in Anlehnung an eine Richtlinie der World 
Health Organisation (WHO) immer dann anzunehmen, wenn 
der Arbeitende die betreffende Tätigkeit bei Wohlbefinden und 
bei Förderung seiner Persönlichkeit schädigungsfrei ein 
Berufsleben lang ausführen kann und in der arbeitsfreien Zeit 
eine erweiterte Reproduktion gewährleistet ist. In diesem Falle 
ist Beanspruchung und die hiermit verbundene Aktivierung 
eine wesentliche Grundlage für Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit als „positiv“ zu bewertender Beanspruchungsfolgen. 

Beanspruchung wird aber dann zur kritischen Größe, wenn es 
zur Fehlbeanspruchung kommt. Während physische Fehlbe-
anspruchung zumeist erkennbar ist, besitzt der Mensch für 
psychische Fehlbeanspruchung, insbesondere die Überforde-
rung betreffend, offensichtlich keine (zuverlässigen) Warn-
mechanismen, so daß hier die Gefahr plötzlich auftretender 
starker Beeinträchtigungen, nicht selten mit Krankheitswert, 
besteht (vgl. z.B. Sträub 1968; Hacker und Richter 1984). 

Zudem kann psychische Fehlbeanspruchung in folgenden 
Varianten auftreten: 

- Fehlbeanspruchung durch geistige Überforderung 
• quantitative Überforderung: die Tätigkeitsanforderungen 

sind pro Zeiteinheit zu hoch oder zu umfangreich; bei 
stärkerer Ausprägung kann Arbeit unter Zeitdruck auf 
treten; dominierende Beanspruchungsfolgen sind psychi- 
sche Ermüdung und bei Zeitdruck (auch bei hohem 
Verantwortungsdruck und hohen Bewältigungsrisiken) 
Streß. 

• qualitative Überforderung: die Anforderungen haben (un- 
abhängig von der Zeitkomponente) eine zu hohe Kom- 
plexität und Kompliziertheit; dominierende Beanspru- 
chungsfolgen sind psychische Ermüdung und unter be 
stimmten Bedingungen auch Streß. 

- Fehlbeanspruchung    durch    geistige    Unterfordemng 
• quantitative Unterforderung: die Tätigkeitsanforderungen 

treten mit großen Intervallzeiten und dadurch selten auf; 
dominierende Beanspruchungsfolgen sind z.T. erhebli- 
che Vigilanzschwankungen und häufig auch Mono 
toniezustände. 

• qualitative Unterforderung: die Anforderungen bestehen 
aus einförmig-gleichbleibenden, sich häufig identisch 
wiederholenden Arbeitsoperationen bei zugleich gerin- 
gen Möglichkeiten zur Nutzung kognitiver Fähigkeiten; 
dominierende Beanspruchungsfolgen sind Monotonie 
zustände und nicht selten auch Zustände psychischer 
Sättigung. 

Zur Erfassung von Belastung und Beanspruchung sowie von 
(negativen) Beanspruchungsfolgen, wie Ermüdung, Monoto-
niezustände, Zustände psychischer Sättigung, Vigilanz-
schwankungen und Stress sind schon seit geraumer Zeit so-
wohl Mehrmethoden-Ansätze als auch einzelne methodische 
Verfahren anwendungsreif entwickelt und bereitgestellt wor-
den (vgl. zsf. Rohmert 1977; Wichmann 1978; Gebert 1981; 
Udris 1981b; Hacker und Richter 1984). 

6. Zwischenbilanz 

Die kriterienmäßige Beschreibung des Ausgangsberufes (ent-
sprechend der zweckorientierten Deskription, vgl. 5.2.2.1.1) 

ist in Abhängigkeit von der Beschreibungsebene (wie 
Aufgaben-, Anforderungs-, Tätigkeitsebene), von dem (un-
verzichtbaren) Einbezug zu berücksichtigender Voraussetzun-
gen und Folgen (wie Leistungsvoraussetzungen sowie 
Belastungen und Beanspruchungen) und von den „disziplin-
spezifisch“ (z.B. Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 
Soziologie, Arbeitswissenschaft und -psychologie) verwen-
deten Kriterien nur mit unterschiedlicher, aber eben auch nicht 
immer hinreichender, „Abbildgüte“ möglich. 

Die hier zur Erörterung anstehende Problematik des „zumut-
baren Verweisungsberufes“ unter Berücksichtigung von 
„Berufsunfähigkeit“ erfordert jedoch wegen der zu beden-
kenden Konsequenzen auch und gerade für den Einzelfall ei-
ne stringente Bearbeitung. Damit sehen sich die mit 
„Berufsforschung“ befaßten Fachdisziplinen unversehens zu-
gleich auch auf den Prüfstand gestellt. Was sich generell da-
bei ergibt, ist das folgende: 

Es ist eine ziemlich große Analysetiefe notwendig, um zu halt-
baren problemangemessenen Aussagen zu kommen. Das er-
fordert den Einsatz einer Methodik, die von der Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung allein nicht „gehandhabt“ werden kann, 
da sie zu großen Teilen nicht zu deren originärem Bestand ge-
hört. Wo aber die Nahtstellen einer interdisziplinären 
Problembearbeitung liegen müßten oder auch sollten, ist bis-
her noch unzureichend ausgelotet. 

5.2.2.2 Kriterien zur Charakterisierung des Verweisungsbe-
rufes 
Die Kriterien zur Beschreibung des Venveisungsberufes müs-
sen notwendigerweise identisch mit denjenigen sein, die zur 
Beschreibung des Ausgangsberufes heranzuziehen sind (vgl. 
5.2.2.1.2 Pkt. l bis Pkt. 5). 

Zudem muß auch die Beschreibungsebene für alle relevanten 
Dimensionen (wie etwa Aufgaben, Anforderungen, Tätigkei-
ten, individuelle Leistungsvoraussetzungen, Belastungen, 
Beanspruchungen) die gleiche sein. 

Dies ist die unerläßliche Voraussetzung dafür, daß zwischen 
Ausgangs- und Verweisungsberuf solche Relationen herge-
stellt werden können, die auf allen zugrunde gelegten 
Beschreibungsebenen unmittelbare Vergleiche ermöglichen. 

So kann z.B. im einfachen Fall eines auf ordinalem Niveau 
erfolgenden Profilvergleichs von Tätigkeiten bei Nutzung etwa 
des Tätigkeitsbewertungssystems (TBS, vgl. 5.2.2. l .2, Pkt. 1) 
u.a. folgendes festgestellt werden: Art, Zeitanteil und 
Häufigkeit vorkommender Teiltätigkeiten jeweils bei 
Ausgangs- und Verweisungsberuf. Dabei ist zugleich zu er-
fassen, ob bestimmte Teiltätigkeiten z.B. beim 
Verweisungsberuf nicht vorkommen bzw. erst dort auftreten 
und um welche es sich handelt. Des weiteren kann der 
Ausprägungsgrad auf der jeweiligen Bewertungsdimension 
des TBS ermittelt werden. Auf der Basis eines derartigen 
Vorgehens können Ausgangs- und Verweisungsberuf hinsicht-
lich allerdings nur ihrer inhaltlichen Beschaffenheit auf der 
Tätigkeitsebene darauf hin geprüft werden, inwieweit sie ein-
ander entsprechen bzw. ähneln. 

Erst unter der Voraussetzung derartiger Klärungen, die auch 
über Anforderungsanalysen auf der Basis von Arbeitsfunk-
tionen erfolgen könnten (vgl. 5.2.2.1.2, Pkt. 3.3), sind sinn-
voll Fragen danach zu stellen, ob der Verweisungsberuf mit 
dem „Inventar“ vorhandener Leistungsvoraussetzungen (vgl. 
5.2.2.1.2, Pkt. 4) ausgeübt werden kann, ob bzw. welche 
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Zusatzqualifikationen erforderlich sind und inwieweit unkri-
tische (oder auch kritische) Belastungen sowie Beanspruchun-
gen (vgl. 5.2.2.1.2, Pkt. 5) auftreten. 

Genau in diesem Zusammenhang bedürfte der Sachverhalt der 
„Berufsunfähigkeit“ einer gesonderten Berücksichtigung (vgl. 
dazu 5.2.2.3). 

5.2.2.3 Kriterien zur Bestimmung der „ Verwandtschaft“ von 
Ausgangs- und Verweisungsberuf 
Die Bestimmung der „Verwandtschaft“ von Berufen kann 
ebenfalls nur auf der Grundlage der gleichen Kriterien erfol-
gen, die bereits für die Charakterisierung von Ausgangs- und 
Verweisungsberuf herangezogen und erörtert wurden. 

Dabei ergibt sich allerdings zunächst ein methodisches 
Problem der Art, daß zusätzlich noch ein „Entscheidungs-
kriterium“ vorhanden sein muß, mit dessen Hilfe „verwandt“ 
von „nicht verwandt“ unterscheidbar ist oder gar unterschied-
liche „Grade der Verwandtschaft“ differenziert werden kön- 

Für den erstgenannten Fall einer alternativen Entscheidung 
könnte mit vielleicht noch vertretbarer Unscharfe die (prüf-
statistische) Signifikanz bzw. Nichtsignifikanz von Unter-
schieden zwischen Tätigkeits-, Anforderungs- und Aufgaben-
profilen, zwischen Belastungs- und Beanspruchungsstufen 
usw. als Entscheidungskriterium herangezogen werden. 

Im zweiten Fall einer Unterscheidung verschiedener 
Verwandtschaftsgrade entstehen jedoch wegen der größeren 
Differenzierungstiefe weitere methodische Probleme, da ins-
besondere bei abnehmender Ähnlichkeit von Tätigkeiten, 
Anforderungen usw. kaum noch haltbare Aussagen darüber 
gemacht werden können, ob immer noch oder aber nicht mehr 
„Verwandtschaft“ besteht. Selbst der Einbezug subtiler 
Komponenten individueller Leistungsvoraussetzungen, wie 
beispielsweise die Transferweite vorhandenen „Wissens“ und 
„Könnens“ erbringt keine ausreichende Klärung. Erforderlich 
wären hier differenzierte Vergleichsuntersuchungen quasi ex-
perimenteller Art mit stringenter Kontrolle maßgeblicher ob-
jektiver und subjektiver Bedingungen. Derartige methodische 
Weiterungen, denen nicht routinemäßig zu begegnen ist, las-
sen es geraten erscheinen, die vorgenannte Form der alterna-
tiven Entscheidung zu favorisieren. 

Des weiteren besteht in diesem Kontext ein gravierendes 
Sachproblem, das gleichfalls der Erörterung bedarf. In sozi-
alrechtlichen Überlegungen wird davon ausgegangen, daß die 
Verweigerung der Berufsunfähigkeitsrente u.a. dann zu recht-
fertigen ist, „wenn dem berufsunfähig gewordenen 
Arbeitnehmer ,verwandte‘ Berufe offenstehen“ (vgl. Hesse 
und Filthuth 1993, S. 540). 

Wird die durchaus auch problematische Teilaussage bezüg-
lich der „offenstehenden Berufe“ im hier verfolgten 
Argumentationszusammenhang bewußt außer Betracht ge-
lassen, so ergibt sich dennoch folgendes: Wenn der 
Ausgangsberuf auf Grund von Berufsunfähigkeit nicht mehr 
ausgeübt werden kann, dann kann ein Verweisungsberuf um 
so weniger ausgeübt werden, je „verwandter“ er dem 
Ausgangsberuf ist, da dann die „gleiche Indikation“ vorliegt. 
Ein nur „entfernt verwandter“ Verweisungsberuf könnte zwar 
möglicherweise das Problem der Berufsunfähigkeit bezüglich 
des Ausgangsberufes umgehen, er könnte aber wohl auch nicht 
ausgeübt werden, weil dann die vorhandenen Leistungsvor-
aussetzungen zunächst sicherlich unzureichend wären. 

Im übrigen ist die weit verbreitete Annahme, bei sog. einfa-
chen Arbeiten seien die Tätigkeitsanforderungen in etwa ver-
gleichbar, zumeist nicht zutreffend. Beispielsweise ist die, 
durchaus auch für Angelernte (fallweise eventuell auch für 
Ungelernte) vorgesehene, „einfache“ Tätigkeit des Aufspan-
nens eines prismatischen Werkstückes, das danach einer geo-
metrie- und achsengerechten Fertigung zugeführt wird, an-
forderungsanalytisch grundverschieden von der ebenfalls „ein-
fachen“ Tätigkeit der Reinigung eines Industriebehälters. 

Die Konsequenz hieraus ist, daß mittels der bereits genannten 
(bzw. im nächsten Abschnitt noch zu benennenden) Kriterien 
und Verfahren ein mehrstufiges Prüfverfahren realisiert wer-
den müßte, um die Möglichkeiten einer beruflichen Verweis-
barkeit (unter Berücksichtigung der Berufsunfähigkeit) abzu-
klären. Ein derartiges Prüfverfahren könnte, grob umrissen, 
aus folgenden Stufen bestehen: 

- Ermittlung des Anforderungs- und (oder) Tätigkeitsprofils 
sowie von Belastung und (wenn möglich) von Beanspru- 
chung beim Ausgangsberuf (bzw. bei den Aufgaben des 
Ausgangsberufes), 

- Ermittlung derjenigen Komponenten individueller Lei- 
stungsvoraussetzungen, die wegen Berufsunfähigkeit nicht 
mehr (Leistungsdefizit) bzw. noch (Leistungsrest) verfüg 
bar sind, 

- Differenzierung jener Anforderungen oder Tätigkeitsinhalte 
(beim Ausgangsberuf), die auf Grund von Leistungsdefi- 
ziten nicht mehr realisierbar sind, 

- Ermittlung von Anforderungs- und (oder) Tätigkeitspro- 
fil(en) sowie von Belastungen bei dem (den) möglichen 
Verweisungsberuf(en), 

- Überprüfung der Profile des Verweisungsberufes auf das 
Vorhandensein solcher Anforderungen oder Tätigkeitsin- 
halte, die bereits beim Ausgangsberuf vorhanden waren und 
entsprechend den Leistungsdefiziten noch bzw. nicht mehr 
realisierbar sind oder die neu auftreten und die gleichfalls 
noch bzw. nicht mehr bzw. nur nach Zusatzqualifikation, 
die aus „subjektiven“ und „objektiven“ Gründen auch er 
worben werden kann, ausführbar sind, 

- Bewertung und „Bilanzierung“ aller für und gegen die be- 
rufliche Verweisbarkeit sprechenden Faktoren und metho- 
disch begründbare sowie daher auch nachvollziehbare 
Ableitung    entweder    deren    „Rechtfertigung“    oder 
„Zurückweisung“. In diese methodisch-empirisch gestütz- 
te Begründung ist auch die von Hesse und Filthuth (1993, 
S. 534) aufgeworfene Frage mit einzubeziehen, ob „der 
Verweisberuf in  den  verschiedenen  Dimensionen der 
Beruflichkeit als Äquivalent für den bislang ausgeübten 
Beruf betrachtet werden kann“ oder ob evtl. auch ein „ge- 
genüber Art. 12 GG nicht zu rechtfertigender Zwang zum 
Berufswechsel“ unterlaufen könnte. 

Dieses Vorgehen ist insofern mit Restriktionen behaftet, als 
von der Annahme ausgegangen werden muß, daß der 
Ausgangsberuf (verstanden als letzte Arbeitsstelle, letzte be-
rufliche Tätigkeit, letzte Beschäftigung, letzte Position usw.) 
und der Verweisungsberuf (verstanden als möglicherweise 
künftige Arbeitsstelle, künftige berufliche Tätigkeit usw.), 
ebenso wie die von Berufsunfähigkeit betroffene Person, be-
nannt werden können. Diese Annahme gilt übrigens auch für 
sämtliche vorgenannten methodischen Prozeduren. Sofern diese 
Annahme nicht gemacht werden kann, müßte mit 
Analogisierungen gearbeitet werden, was die methodischen 
Unsicherheiten z.T. erheblich vergrößert oder auch die 
Ergebnisgewinnung teilweise sogar blockiert (vgl. hierzu auch 
den instruktiven Beitrag von Schimanski 1991). 
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Ob statt dessen „als erster Entscheidungsschritt“ ein Vorgehen 
möglich ist, in dem „als ,verwandt‘ zu verstehende 
Positionen“ … „durch das Einkommen,… die tatsächlich 
erworbenen und verwerteten Qualifikationen und… die 
Stellung in der Hierarchie definiert“ werden können (vgl. 
Hesse und Filthuth 1993, S. 539), muß auch bezüglich der 
von den zitierten Autoren vorgeschlagenen weiteren Prozedur 
der Behandlung dieser Merkmale vorerst fraglich bleiben. Dies 
vor allem auch deshalb, weil Qualifikationen an formalen 
Berufsabschlüssen oder beruflichen Stellungen festgemacht 
werden und dann ebensowenig Bezug zu wirklichen Inhalten 
von Berufen haben, wie die anderen Merkmale ohnehin auch 
schon. 

5.2.2.4 Kriterien zur Bestimmung der Zumutbarkeit 
Die Frage der Zumutbarkeit kann auf verschiedenen Ebenen 
mit unterschiedlichen „Bezugssystemen“ gestellt werden. 

So wurde z.B. im Rahmen der „Zurnutbarkeits-Anordnung“ 
der Bundesanstalt für Arbeit die immer wieder diskutierte 
Festlegung getroffen, welche Arbeit unter welchen Bedingun-
gen ein Arbeitsloser anzunehmen hat, damit er nicht den 
Anspruch auf Arbeitslosengeld verliert. Obgleich es hierbei 
nicht vordergründig um die Thematik des Verweisungsberu-
fes geht, wird doch ein generelles Problem deutlich: Schon 
die Art und Weise, wie diese Anordnung diskutiert wird (von 
Verschärfung bis zu völligem Wegfall), läßt erkennen, daß es 
sich hier bei der Bestimmung der Zumutbarkeit nicht um ei-
nigermaßen stringente Kenngrößen handeln kann, sondern um 
gesellschaftlich vermittelte Setzungen, die je nach „volkswirt-
schaftlicher Notwendigkeit“ sicherlich auch durch „Mehrheits-
beschluß“ verändert werden könnten, soweit dem nicht Art. 
12 GG entgegensteht (vgl. Hesse und Filthuth 1993, S. 539). 

Eine in ähnlicher Weise auf der „Opinio communis“ beru-
hende Auffassung über Zumutbarkeit liegt derzeit auch auf ei-
ner anderen Ebene vor, nämlich wenn es um die Frage geht, 
ob der Verweisungsberuf „mit einem ,spürbaren und unzu-
mutbaren sozialen Abstieg‘ verbunden wäre“ oder ob er „die 
,Lebensstellung‘ eines Erwerbstätigen“ oder die „Wertschät-
zung“ des Berufes (Hesse und Filthuth 1993, S. 536f.) herab-
setze. Dabei bestünde das Problem, daß „ein Maßstab für die 
noch zumutbare Verschlechterung zu finden wäre“. 
Gegenwärtig gäbe es jedoch noch oft „Anlaß zum Streit über 
die Zumutbarkeit“ eines Verweisungsberufes (ebd., S. 537). 

Derartige Komplikationen, daß Zumutbarkeit als „Beschluß-
sache“ oder auch als „Streitfall“ zum Gegenstand einer wie 
auch immer gearteten Diskussion zu werden vermag, lassen 
sich in dem Maße reduzieren, in dem es gelingt, eine strin-
gente Bewertungsmethodik anzuwenden. Deren Grundlage 
müßte ein Bewertungssystem sein, welches in einer hierarchi-
schen Anordnung aufeinander bezogene und sich wechselsei-
tig stützende Kriterien enthält, die hinsichtlich der wirtschaft-
lichen, sozialen und personalen Folgen ihrer Nichteinhaltung 
geprüft wurden. 

Ein solches Bewertungssystem, das Arbeits- bzw. Berufstätig-
keiten nach ihrer Ausführbarkeit, Schädigungslosigkeit, 
Beeintrüchtigungslosigkeit und Persönlichkeitsförderlichkeit 
beurteilt und denen gerade ein Verweisungsberuf in erster Linie 
und unbeschadet weiterer gesellschaftlich fraglos notwendi-
ger Bewertungsmerkmale genügen muß, ist unter kritischer 
Aufarbeitung ähnlich intendierter Vorschläge von Rohmert- 
und Luczak (1973), Schmidtke (1965. 1976), Landau und 
Rohmert (1981), von DIN-Festlegungen (z.B. DIN 33400: 
Gestalten von Arbeitssystemen nach arbeitswissenschaftli- 
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chen Erkenntnissen) u.a. von Hacker (1984) sowie von Hacker 
und Richter (1984) vorgelegt worden. 

Aus dem hierarchischen Aufbau eines derartigen Bewertungs-
systems ergeben sich zwei wesentliche Konsequenzen: 

Es müssen erstens jeweils hierarchisch untergeordnete 
Zumutbarkeitskriterien eingehalten worden sein, bevor über-
geordnete Kriterien als erfüllbar gelten können. Daher ist, be-
ginnend mit der Bewertung der Ausführbarkeit, die o.g. 
Abfolge als verbindlich anzusehen. Wenn also z.B. eine 
Tätigkeit zu Gesundheitsschäden führt, ist sie bereits als „un-
zumutbar“ anzusehen, ohne daß das Kriterium „Persönlich-
keitsförderlichkeit“ (ohne gestaltungsseitige Intervention) 
noch erreicht werden könnte. Mit gleicher Wahrscheinlichkeit 
wäre es aber auch möglich, daß eine Tätigkeit ausführbar und 
schädigungslos ist und erst bei dem Merkmal „Beeinträchti-
gungslosigkeit“ auffällig wird. Anzustreben ist natürlich, daß 
Arbeitstätigkeiten nach Maßgabe aller Bewertungsebenen als 
zumutbar gelten. 

Aus all dem ergibt sich zweitens, daß ein selektives 
„Herausgreifen“ einzelner Bewertungsebenen unzulässig ist, 
weil hierdurch Fehlentscheidungen möglich sind. So kann ei-
ne Tätigkeit mit prinzipiell persönlichkeitsförderlicher 
Beschaffenheit durchaus auch Überforderungen setzen, was 
nur bei diesbezüglicher, also ebenenspezifischer (Analyse und) 
Bewertung feststellbar ist. 

Das Bewertungssystem selbst, das von den Autoren als 
Rahmenkonzept verstanden wird und folglich also offen ist 
für verbesserte Methoden und Verfahren, hat den in Übersicht 
4 dargestellten Aufbau. 

Die in der Übersicht 4 aufgeführten Bewertungsdimensionen 
sind durchweg mit Orientierung an den jeweils empirisch nach-
weisbaren Konsequenzen definiert und durch einzelne, aus un-
terschiedlichen Bereichen stammende Kriterien mit i.d.R. 
nachgewiesener Indikatorfunktion operationalisiert. 

Für viele der Kriterien sind sog. Datenspeicher vorhanden, de-
nen Grenzwerte, kritische Werte u.a. entnommen werden kön-
nen, für andere sind Methoden oder Verfahren zu deren 
Erfassung dargestellt. 

Damit kann für die benannten Bewertungsebenen angegeben 
werden, unter welchen Voraussetzungen eine Arbeits- bzw. 
Berufstätigkeit „uneingeschränkt“, „bedingt“ und „nicht zu-
mutbar“ ist. Dies soll im folgenden an einem der Faktoren, an 
denen die Bewertungsebene „Beeinträchtigungsfreiheit“ ver-
ortet ist, nämlich der arbeitsbedingten Ermüdung (weitere 
Faktoren sind z.B. Stress, Monotoniezustände und Zustände 
psychischer Sättigung), exemplarisch vertieft werden (vgl. 
Übersicht 5). 

Da auch die anderen methodischen Instrumentarien zwei- oder 
(wie im vorgestellten Falle) mehrkriteriale Entscheidungs-
grundlagen enthalten, kann seitens der Arbeitswissenschaft 
bzw. der Arbeitspsychologie für die Bewertungsebenen 
„Ausführbarkeit“, „Schädigungslosigkeit“, „Beeinträchti-
gungsfreiheit“ und „Persönlichkeitsförderlichkeit“ eine ent-
weder alternative oder (wie hier) gestufte Beurteilung der 
„Zumutbarkeit“ von Berufstätigkeiten mit beträchtlicher 
Stringenz geleistet werden. 

Dabei ist zugleich eine hinreichende Praktikabilität der ein-
zusetzenden Methodik zu konstatieren, da die zugrunde lie- 
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genden Analyse- und Bewertungsmethoden, dem Prinzip ei-
nes methodischen Stufenkonzeptes folgend, sowohl für die 
Ebene von weniger aufwendigen screening-Verfahren („Sieb“-
bzw. orientierende Verfahren) als auch für die Ebene der auf-
wendigeren differenzierenden Verfahren entwickelt worden 
sind. 

Schließlich ist die vorgenannte Bündigkeit der Zumutbarkeits-
beurteilung des weiteren auch dadurch sichergestellt, daß die 
jeweils ebenenspezifischen Kriterien untereinander sowie über 
die Ebenen hinausgehend, sachlich begründete definitive 
Beziehungen aufweisen. So läßt sich z.B. empirisch zeigen, 
daß eine (etwa wegen des Anteils statischer Haltearbeit) nur 
bedingt gegebene manuelle Ausführbarkeit, kurzfristig zu 
Beeinträchtigungen in Form von „lokalen“ Ermüdungser-
scheinungen führt, langfristig aber i.d.R. durchaus zu 
Schädigungen mit Krankheitswert (z.B. das sog. Schulter-
Arm-Syndrom). 

Derartige „Kriterien-Konfigurationen“, wie im Beispiel an-
gedeutet, begründen sowohl konzeptionell als auch empirisch 
das hierarchische System zur Bewertung der „Zumutbarkeit“ 
von Arbeits- bzw. Berufstätigkeiten, das für die Beurteilung 
der „Zumutbarkeit“ von Verweisungsberufen für „berufsun-
fähige“ Personen wohl nicht außer acht gelassen werden 
dürfte. 

6 Statt einer Zusammenfassung 
Die Konfrontation der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung mit 
konkreten Problemstellungen aus der Praxis zwang dazu, die 
zum Sachverhalt „Beruf“ vorhandenen Wissensbestände an-
liegenspezifisch auszuwählen und zu differenzieren. Dabei 
stellte sich sehr bald heraus, daß ein spezifisches Wissen zu 
den durch die Praxis konkret und präzise gestellten Fragen in 
Folge zu geringer Kompatibilität kaum vorhanden war. 

Die existierenden bzw. abzuleitenden Aussagen zu 
„Substitution“, „Mobilität“ und „Flexibilität“ und deren 
Strukturen waren viel zu allgemein, zu unbestimmt und zu we-
nig spezifizierbar, als daß sie zur Beurteilung etwa der 
„Verwandtschaft“ von Berufen mit ausreichender Beweiskraft 
hätten herangezogen werden können. Dabei erwiesen sich auch 
die zugrunde liegenden Kriterien als zu grob und in ihrer indi-
katorischen Valenz als zu unklar, so daß selbst einfache 
Vergleiche von Berufen oder Berufstätigkeiten nicht mit hin-
reichender Genauigkeit möglich waren. An die Frage der 
„Zumutbarkeit“ vergleichbarer Berufe unter den Bedingungen 
der Berufsunfähigkeit war eine Annäherung gar nicht möglich. 

Dadurch wurde eine Ausweitung des „Suchraumes“ erforder-
lich, was zur Sichtung von Wissenbeständen aus 
Nachbardisziplinen führte. Seit den Arbeiten von Devereux 
(1963), Wrong (1963) und Inkeles (1964) ist unstrittig, daß es 
keine Soziologie ohne implizite psychologische und keine 
Psychologie ohne implizite soziologische Annahmen gibt. 
Deshalb war eine Suchraumausweitung in diese Richtung na-
heliegend. Dabei zeigte sich, daß eine hinreichend konkrete 
Stellungnahme zu den wesentlichsten der aus der Praxis der 
Sozialgerichtsbarkeit gestellten Fragen zu „Beruf und „zu-
mutbarer beruflicher Verweisbarkeit“ möglich ist. Daß dies 
Konsequenzen für die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ha-
ben müßte, ist zu vermuten. 

Im Anschluß an diese Erfahrungen wird man zumindest da-
von ausgehen müssen, daß die Beantwortung konkreter 
Praxisfragen zum Problemfeld „Beruf“ sehr häufig nur im 
Nahtstellenbereich von Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

und anderen Disziplinen möglich sein wird. Dabei sind Art 
und Umfang der jeweils zu leistenden Beiträge noch auszu-
loten. 
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